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Die Kurhannoversche Landesaufnahme 
des 18. Jahrhunderts 

Erläuterungen zur Neuherausgabe als amtliches historisches 
Kartenwerk im Maßstab 1 : 25 000 

Von 

F r a n z E n g e l 

Das Kartenwerk der „Topographischen Landesaufnahme des 
Kurfürstentums Hannover 1764—1786" war durch die Histo­
rische Kommission für Niedersachsen in den Jahren 1924—1931 
als Lichtdruckausgabe in 156 Einzelblättern veröffentlicht wor­
den Bei der grundlegenden Bedeutung des Kartenwerkes für 
die Heimatforschung und die verschiedenen Zweige landes­
kundlicher Arbeit konnte es nicht ausbleiben, daß einige Blätter 
schon bald vergriffen waren und in verbesserter Form neu her­
ausgegeben werden mußten. 

Als nach 1945 die landeskundlichen Forschungen und nun vor 
allem auch landesplanerische Arbeiten wieder aufgenommen 

1 Bereits 1919 ha t t e Fritz M a g e r in den „Er läuterungen zum 
Probeblat t Göt t ingen der Kar te der Verwal tungsgeb ie te Niedersach­
sens um 1780" verschiedene Untersuchungen über die Kurhannoversche 
Landesaufnahme mitgetei l t (Studien und Vorarbe i ten zum Historischen 
Atlas von Niedersachsen, Heft 4, 1919). Zu der ers ten Lieferung der 
Lichtdruckausgabe der Landesaufnahme waren im J a h r e 1924 „Begleit­
wor te" im Umfange von 15 Seiten aus der Feder von He rmann W a g ­
n e r erschienen. Spater hat sich dann vor allem Georg S c h n a t h um 
die Er läu terung und die Geschichte der Topographischen Landesauf­
nahme verdient gemacht ( G . S c h n a t h , Die Kurhannoversche Lan­
desaufnahme 1764—1786, in: Hann. Magazin, Jg . 7 1931, S. 33—53, 
ferner in: Mitt. des Reichsamts für Landesaufnahme, Bln. 1933/34 
Heft 1, S. 19—32). Hinsichtlich der Geschichte der Landesaufnahme 
stütze ich mich auf diese Veröffentl ichungen. 
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wurden, stellte sich erneut heraus, daß für eine größere Anzahl 
von Blättern die vorhandene Auflage nicht ausreichte, den Be­
darf zu befriedigen. Da die alten Druckplatten durch den Krieg 
vernichtet worden waren, sah sich die Historische Kommission 
der Notwendigkeit einer Neubearbeitung gegenüber. Die Höhe 
der benötigten Mittel verhinderte zunächst die seit 1949 er­
örterten Pläne. 

Erst durch ein Übereinkommen mit dem Niedersächsischen 
Landesverwaltungsamt, Abt. Landesvermessung, sowie auf Grund 
der aus dem Zahlenlotto zur Verfügung gestellten Mittel konnte 
im Frühjahr 1959 die Neuherausgabe dieses wichtigen Karten­
werkes in Angriff genommen werden. 

Mit der redaktionellen Durchführung des Vorhabens und der 
Bearbeitung der einzelnen Blätter wurde seitens der Hist. 
Kommission für Niedersachsen der Verfasser betraut, während 
Druck und Vertrieb vom Nieders. Landesverwaltungsamt -
Landesvermessung unter der Leitung von Regierungsdirektor 
Dr. Kost übernommen wurden. 

Dem Druck zugrunde gelegt wurde das einst für den hanno­
verschen Landesherrn bestimmte Exemplar des Kartenwerkes aus 
den Beständen der ehem. Preuß. Staatsbibliothek Berlin, jetzt 
in der Westdeutschen Bibliothek in Marburg/Lahn. 

Unter dem Titel „Kurhannoversche Landesaufnahme des 
18. Jahrh," konnten bis zum Oktober 1959 bereits 37 Blätter der 
neuen Ausgabe als amtliches Kartenwerk des Nieders. Landes­
verwaltungsamtes, Abt. Landesvermessung, erscheinen. Es sind 
die Nummern 47a, 47b, 48, 49, 50a, 50b, 51, 53, 67, 68, 72, 73, 78, 
84, 100, 101, 108—110, 115—117, 121—123, 128—139. Weitere 61 
Blätter befinden ich in Vorbereitung. 

Die wesentlichste Änderung der neuen Ausgabe gegenüber 
dem Lichtdruck von 1924/31 betrifft den Maßstab. Um eine 
direkte Vergleichbarkeit der Landesaufnahme mit den moder­
nen Meßtischblättern zu ermöglichen, wurden auf Anregung des 
Bearbeiters die Blätter nunmehr im Maßstab 1 : 25 000 (wie die 
Meßtischblätter), statt früher 1 : 4 0 000 gedruckt. Es sei ver­
merkt, daß der Originalmaßstab der Landesaufnahme 1 : 
21 333V3 beträgt. Der jetzige Druck bedeutet also nur eine ge-
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ringfügige Verkleinerung des Originalmaßstabes. Der Gesamt­
eindruck der ursprünglichen Zeichnung wird infolgedessen we­
sentlich besser wiedergegeben als durch die Lichtdruckausgabe 
1 : 40 000. 

Die Angleichung an den Maßstab der Meßtischblätter erleich­
tert die Gegenüberstellung des heutigen Landschafts- und Sied­
lungszustandes mit dem des 18. Jh., zumal da die gesamten 
niedersächsischen Meßtischblätter durch eine Generalüberholung 
nach 1945 auf den neuesten Stand gebracht worden sind. Er­
wähnt sei hierzu, daß das Landesverwaltungsamt - Landesver­
messung entsprechend den Bedürfnissen der Heimatforschung 
und Landesplanung in seinem amtlichen Kartenverzeichnis den 
Vertrieb von Fotokopien der Erstausgabe der Meßtischblätter 
aus den Jahren 1880—1900 ankündigt. In einzigartiger Weise 
wird es dadurch jedem Interessierten möglich gemacht, die Ent­
wicklung des Landschaftsbildes in den 3 Hauptstufen 1780 — 
1890 — 1950 in allen Einzelheiten zu verfolgen2. 

Die anliegende Übersichtskarte soll den Gesamtumfang des 
durch die Landesaufnahme erfaßten Gebietes darstellen. Im all­
gemeinen sind die Grenzen des ehemal. Kurfürstentums Hanno­
ver für die Landesaufnahme maßgebend, doch geht die Karten­
darstellung an einigen Orten darüber hinaus, so besonders bei 
den Städten Kassel, Lübeck, Bremen und Braunschweig und bei 
der Straßenverbindung zwischen dem Nord- und Südteil des 
Landes zwischen Alfeld und Einbeck. 

Zu berücksichtigen ist besonders, daß die Karte einige später 
abgetrennte Gebiete enthält, wie das Herzogtum Lauenburg und 
das Amt Wildeshausen in Oldenburg. Dafür fehlen andererseits 
das Bistum Hildesheim, das Eichsfeld und die hessischen Ämter 
Auburg, Uchte, Freudenberg (nicht dagegen die Herrschaft 
Plesse, die damals ebenfalls zu Hessen gehörte). 

Die zunächst nicht von der topographischen Vermessung er-

2 Durch die Ausgabe als amtliche Karten werden die bemerkenswer t 
niedr igen Preise der Blätter ermöglicht: Je 2,— DM für die Kurhannov. 
Landesaufnahme und das neueste Meßtischblatt. Der Vertr ieb erfolgt 
durch den Buchhandel, während die Erstausgabe der Meßtischblätter 
für 5,— DM durch das Nds. Landesverwaltungsamt - Landesvermes­
sung, Hannover , Warmbüchenkamp, bezogen werden kann. 
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faßten, 1815 neu erworbenen Landesteile wurden auf Grund der 
Gaußschen Triangulation erst nachträglich kartiert: 
1. Hildesheim 1827—1840, 2. Eichsfeld 1829—1832, 3. Uchte 1832, 
4. Auburg 1832—1833, 5. Hunnesrück 1833—1834, 6. Osnabrück 
1842—1852, 7. Lingen, Bentheim, Meppen 1853—1860. 

Die Aufnahme erfolgte im gleichen Maßstab 1 :21 3337s wie die 
Hauptvermessung. Die Karten wurden durch Druck vervielfäl­
tigt. Sie hatten ein quadratisches Format mit 7 km Seitenlänge. 
Ihre Blatteinteilung ist zusätzlich auf der anliegenden Uber­
sichtskarte eingetragen. 

Trotz des kleinen Maßstabes läßt die anliegende Übersichts­
karte verschiedene Ungleichmäßigkeiten des Kartenwerkes er­
kennen, die hier zunächst nur kurz angedeutet werden können; 

1. Während im allgemeinen die Blätter recht genau die Nord-
Süd-Richtung einhalten, ist der Ostflügel des Kartenwerkes um 
einige Grad nach Süden gedreht. Auf eine Entfernung von ca. 
200 km ergibt sich dadurch in der Nordrichtung eine Abwei­
chung von 5 km, gegen die Breitenkreise ein Fehler von fast 
8 km. 

2. Auch in der Größe der Originalblätter, die Wagner mit 
58,7 X 87,5 cm angibt, finden sich mancherlei Abweichungen, 
die in der Höhe der Blätter bis zu 5 cm betragen (vgl. die ge­
ringere Höhe von Blatt Lüneburg). 
3. Die Blätter tragen die Nummern 1—165, doch sind verschie­
dene a- und b-Nummern vorhanden, so daß die Gesamtzahl 
172 Blatt beträgt. 

Der Blattschnitt der Kurhannoverschen Landesaufnahme 
stimmt naturgemäß nicht mit den heutigen Karten überein. 
Jedes Blatt ist im Maßstab 1 : 25 000 etwa lV2mal so groß wie 
ein Meßtischblatt (50X73 cm gegenüber 44,5X45 cm). Um d e n 
V e r g l e i c h b e i d e r K a r t e n zu e r l e i c h t e r n , w u r d e n d i e Schni t t ­
linien der Meßtischblätter sowie deren Nummern an den Blatt­
rändern der vorliegenden Neuausgabe eingetragen. Verbindet 
man diese Schnittlinien durch Bleistiftstriche miteinander, so 
erhält man die Begrenzungslinien der Meßtischblätter. Dabei 
ist allerdings zu berücksichtigen, daß infolge von Ungenauig-
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keiten in der Landesaufnahme gelegentlich Lageabweichungen 
von 1—1V2 cm auftreten können. Infolge dieser Unstimmig­
keiten war die Herstellung der Schnittlinien an den Blatträn­
dern schwieriger als zunächst angenommen werden konnte, da 
zwischen den Abweichungen vermittelt werden mußte und nach 
Möglichkeit auch die Nachbarblätter zu berücksichtigen waren. 

Zur Erleichterung der Benutzung dient ferner eine Karten­
skizze 1 : 500 000 am unteren Blattrand, auf der die Lage des 
Blattes im Meßtischblattnetz sowie die benachbarten größeren 
Städte, Flüsse und Grenzen angegeben sind. Daß an den vier 
Blatträndern die Anschlußblätter der Landesaufnahme mit Num­
mer und Namen eingetragen sind, versteht sich von selbst. 

Da gegenüber der Lichtdruckausgabe der Maßstab 1 : 40 000 
auf 25 000 geändert wurde, vergrößerte sich das Format der 
Druckblätter von 33X46,5 cm auf 50X73 cm. Dies bedingte 
den Übergang vom Lichtdruck zum Offsetverfahren, zumal da 
nur letzteres vom Nieders. Landesvermessungsamt ausgeführt 
werden konnte. Die dazu benötigten Rasterklischees (etwa 60er 
Punktraster) wurden von der Firma Hanns Eggen in Hannover 
hergestellt. 

In Kauf genommen wurde dabei, daß durch die Aufrasterung 
der Zeichnung an vereinzelten Stellen bei sehr klein geschrie­
benen Namen die Lesbarkeit erschwert wird. Die Benutzung 
eines Leseglases mit zweifacher Vergrößerung ist durchaus 
möglich und gelegentlich von Nutzen, während die Verwendung 
einer Lupe mit stärkerer Vergrößerung bereits zur Auflösung 
der Linien führt. Im allgemeinen sind jedoch bei der Größe des 
Druckmaßstabes alle Einzelheiten ohne Schwierigkeiten lesbar, 
so daß eine weitere Vergrößerung überflüssig erscheint. 

Bei der Auswertung der Kartenblätter ergibt sich immer 
wieder die Frage nach der Bedeutung der verschiedenen Signa­
turen. Es ist oft übersehen worden, daß von einem der leiten­
d e n M ä n n e r d e s V c r m c s s u i i g s w e r k e s , d e m I u g e n i e u r - C a p i t ä i i -
Lieutenant J. L. Hogreve, in seinem 1773 erschienenen Buch 
„Praktische Anweisung zur topographischen Vermessung eines 
ganzen Landes" eine mit einem Kupferstich illustrierte genaue 
Zeichenerklärung vorgelegt wurde. Einleitend stellt Hogreve 
den Grundsatz auf: „Obzwar die verschiedenen Theile einer 
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Gegend durch willkürliche Zeichen auszudrücken stehen, so 
wählet man doch gerne diejenigen, die mit der Figur der vorzu­
stellenden Sache einige Ähnlichkeit haben" (S. 35). Trotzdem 
bleiben noch verschiedene Unklarheiten in der Zeichengebung, 
und bei der Seltenheit des genannten Buches mag es erwünscht 
sein, die Hogreveschen Zeichenerklärungen hier nochmals zum 
Abdruck zu bringen, nun jedoch illustriert durch Beispiele aus 
der vorliegenden Neuausgabe der Karten (siehe Anlage). 

Die kartographische Bedeutung der Kurhannoverschen 

Landesaufnahme 

Die topographische Landesaufnahme des Kurfürstentums Han­
nover 1764/86 ist das umfassendste und bei weitem wichtigste 
Kartenwerk des alten hannoverschen Staates. In wirkungsvoller, 
mehrfarbiger Zeichnung bilden die Blätter der Landesaufnahme 
ein schönes Beispiel für die Leistungsfähigkeit der Kartographie 
in der zweiten Hälfte des 18. Jh. Zur gleichen Zeit, in der die 
großartige „Josephinische Mappierung" der habsburgischen 
Länder (1763—1787 im Maßstab 1 : 2 8 800) und die Schmer-
tausche Kabinettskarte des Preußischen Staates (1767—1787 im 
Maßstab 1 : 50 000) entstanden, schufen hannoversche Ingenieur­
offiziere in den Jahren 1764—1786 ein Kartenwerk (im Maßstab 
1 : 21 333V3), das sich mit jenen größeren Vorhaben durchaus 
messen konnte, übertraf es doch zum mindesten die preußischen 
Karten nicht nur durch seinen weitaus größeren Maßstab, son­
dern auch durch die sorgfältige, für das ganze Land einheitliche 
Darstellung. 

Der vorzügliche Erhaltungszustand der Originalblätter ver­
mittelt auf Grund ihrer ansprechenden Farbgebung und der be­
sonders im Bergland so außerordentlich plastischen Gelände-
d d i S t e l l u n g e i n e i n d i ucksvoIJes Bild v o m Können d e r a l t e n Kar ­
tographen. Es sind Meisterwerke, aber, wie G. Schnath mi t 
Recht betont, sie stehen am Ende einer Epoche. Mit ihnen g ing 
die Zeit der handgezeichneten topographischen Karten mit ihrer 
grundsätzlichen Farbigkeit und dem damit zusammenhängen­
den bewußten Streben nach plastischer Anschaulichkeit zu Ende. 
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Das 19. Jh. gehörte der gedruckten Karte, die zwangsläufig 
anderen Herstellungsgesetzen unterlag. Die Anfertigung der 
Karten wurde nunmehr zwischen dem zeichnenden Kartographen 
und dem Stecher bzw. Lithographen geteilt, so daß dem erste-
ren die künstlerische Endgestaltung seines Werkes entzogen 
wurde und er sich in wachsendem Maße der technischen Eigen­
gesetzlichkeit des Druckvorganges unterordnen mußte. Die ab­
gestufte, schmiegsame Farbigkeit der alten Karte ging verloren 
und wurde durch eine nachträgliche Flächenkolorierung ersetzt. 

Die Nachvermessungen der 1815 neuerworbenen Landesteile 
Hildesheim, Eichsfeld, Osnabrück, Emsland wurden seit 1827 
zwar noch im alten Maßstab 1 : 21 333V.3, jedoch bereits im 
Druck mit nachträglicher Kolorierung herausgegeben. 

Auch in der Technik der Landesaufnahme und Vermessung 
hatte sich ein grundsätzlicher Wandel angebahnt. Ebenso wie 
das hannoversche Kartenwerk hatten sich die erwähnten preu­
ßischen und österreichischen Landesaufnahmen damit begnügt, 
von Meßtisch zu Meßtisch mit Triangulationsmessungen fort­
schreitend ein lückenloses Kartenbild des ganzen Landes zu 
gewinnen. Und man muß zugeben, daß es mit erstaunlicher 
Präzision gelungen ist. Andererseits hatten aber die Franzosen 
bereits vor 1750 mit der umfassenden Triangulierung ihres ge­
samten Landes mit Hilfe astronomischer und geodätischer Orts­
bestimmungen begonnen, aus denen dann die sog. Cassinische 
Karte von Frankreich (1 : 86 400) erwuchs. 

Als seit 1827 die erwähnten hannoverschen Landesteile Hil­
desheim, Eichsfeld usw. ergänzend zu dem bereits vorhandenen 
Kartenwerk neu aufgenommen werden sollten, da konnte man 
bereits die Gaußsche Triangulation des ganzen Landes benutzen 
und, vom Großen zum Kleinen fortschreitend, die Festpunkte 
für die Meßtische aus dem bereits vorhandenen Hauptdreiecks­
netz entnehmen. 

So steht die Kurhannoversche Landesaufnahme an der 
Schwelle der Neuzeit. Während bis zum Ende des 18. Jh. die 
Karte aus unmittelbarer Anschauung der Landschaft von der 
Vermessung bis zur Reinzeichnung das Werk ein und desselben 
Kartographen war, brachte im 19. Jh. die Technik des Druck­
verfahrens sowie die zunehmende Bedeutung der abstrakten 
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Messungen und Ausrechnungen eine gewisse Verödung des 
Kartenbildes, verbunden freilich mit einer wesentlichen Steige­
rung der Genauigkeit. Erst in jüngster Zeit hat man sich darauf 
besonnen, daß die Karte nicht nur eine mathematische Kon­
struktion darstellt, sondern auch die bildliche Anschauung ihres 
Inhaltes vermitteln soll. Auch in dieser Hinsicht vermag die 
Kurhannoversche Landesaufnahme des 18. Jh. in heutiger Zeit 
eine Aufgabe zu erfüllen. 

Die besondere Bedeutung der Kurhannoverschen Landesauf­
nahme besteht darin, daß sie für den größten Teil des hanno­
verschen Gebietes überhaupt die einzige Möglichkeit bietet, ein 
zusammenhängendes Bild des Landschaftszustandes im 18. Jh. 
zu gewinnen. Im Gegensatz zu den meisten angrenzenden 
Staaten ist es im 18. Jh. in Hannover nicht zu einer allgemeinen 
Katastervermessung, verbunden mit der Herstellung großmaß­
stäblicher Flurkarten, gekommen. Verwiesen sei demgegenüber 
auf die Braunschweigische Generallandesvermessung von 1746 
bis 1784 3 und auf die Du Platsche Landesvermessung des Für­
stentums Osnabrück von 1784—1790 4. Auch für Holstein, Meck­
lenburg, Hessen (einschließlich der Grafschaft Schaumburg) so­
wie für Schaumburg-Lippe liegen Flurkartenwerke vor. 

Zu beachten ist allerdings ein grundsätzlicher Unterschied 
zwischen einem topographischen Kartenwerk und den zu Steuer­
zwecken geschaffenen Katasterkarten. Letztere dienten ledig­
lich der Ermittlung des grundsteuerpflichtigen Areals und seiner 
Nutzung. Um die verschiedenen Eigentumsanteile an Grund und 
Boden mit hinreichender Deutlichkeit darstellen zu können, 
mußten sie sich großer Maßstäbe von etwa 1 : 2000 bis 1 : 6000 
bedienen. Auch waren sie als Inselkarten, d . h . jede F l u r als 
isolierte Einheit, gezeichnet. 

Demgegenüber bezweckt die topographische Karte, ein ve r ­
kleinertes und für den Betrachter möglichst leicht verstäad-

3 Vgl. Kar te des Landes Braunschweig im 18. Jh. (1 :25 000). Ver­
öffentlichung der Historischen Komission für Niedersachsen XXIII, 
1956 ff. (Bearbeiter: H. K l e i n a u , Th. P e n n e r s , E. P i.: z , 
A. V o r t h m a n n ) . 

4 Vgl. D u P1 a t , Die Landesvermessung des Fürstbis tums Osna­
brück 1784—1790, bearb . v. G. W r e d e (Osnabrücker Geschichtsque.len 
VI, hrsg . vom Verein f. Gesch. U .Landeskunde von Osnabrück), 1955 ff. 

8 



1764-1773 1774-1781 

Ausgabejahre der Blätter der Kurhannoverschen Landesaufnahme 





Zeichenerklärung für die Kurhannoversche Landesaufnahme des 18. Jahrh. 

m I Festung Schafkoben, 
Scheune Holzung flache Anhöhe 

Flecken Feld kleiner Busch 
Ì 

Heidhügel 

Kirchdorf Kamp Fluß Landweg 

kleines Dorf Garten Bach Fußsteig 

Herrschaf tl. 
Vorwerk Heide Teich Moordamm 

einzelner Hof Wiese Insel mit Busch Grenze zwischen 
den Ämtern 

i 

lü Ttaus \^ Zollhaus 
Torf- oder 
wildes Moor Deich 

Försterhaus 
-. m a 

s c 
Bruch 

mittelmüßiger 
Berg 





liches Bild der Erdoberfläche zu geben. Die Karte soll der Orien­
tierung dienen, und für die hier zur Frage stehenden topogra­
phischen Kartenwerke Hannovers sowie Preußens und Öster­
reichs ist es im speziellen die militärische und daneben die lan-
desplanerische Zielsetzung, wie wir heute sagen würden, die 
zur Aufwendung der für die Vermessung benötigten großen 
Geldbeträge führten. 

Die Geschichte der Landesaufnahme 

In den Erläuterungen zu einem Kartenwerk kann der Leser 
mit Fug erwarten, in Umrissen dessen Entstehungsgeschichte 
zu erfahren. Das Wesentlichste hierzu war bereits bei der Erst-
augabe im Jahre 1924 durch Hermann W a g n e r und später in 
erweiterter Form durch Georg S c h n a t h gesagt worden \ Da 
gerade die wichtigsten Akten über die Durchführung des Ver­
messungswerkes, die des Hannoverschen Innenministeriums, 
1943 in Flammen aufgegangen sind, werden sich die nachstehen­
den Ausführungen weitgehend auf die Angaben von Wagner 
und Schnath stützen müssen. Immerhin haben sich aus der ein­
gehenden Beschäftigung mit dem Kartenwerk noch einige neue 
Gedanken ergeben. 

Den Anstoß zu dem großen Werk der Landesaufnahme hatte 
eine Vermessung der ausgedehnten Moore und Niederungen im 
Gebiet zwischen Stade und Bremen gegeben. Zwecks Schaffung 
einer Kanalverbindung suchte man zunächst die geographischen 
Voraussetzungen durch Kartierung des Geländes in den Jahren 
1764/66 zu erkunden. Schon damals war der Ingenieuroffizier 
Johann Ludwig Hogreve beteiligt, der 1773 auf Grund seiner 
Erfahrungen die „Praktische Anweisung zur topographischen 
Vermessung eines ganzen Landes" in Buchform herausgab, den 
Leitfaden der gesamten Kurhannoverschen Landesaufnahme. 
Die Leitung des Unternehmens lag in den Händen des Generals 
Georg Josua Du Plat (1722—1795). Unter ihm waren im Laufe 
der 23 Jahre insgesamt 11 Offiziere des hannov. Ingenieur­
korps tätig. 

5 Vgl. hierzu die Angabe der einschlägigen Veröffentlichungen in 
der e rs ten Anmerkung zu diesem Aufsatz. 
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Bereits in den Jahren 1765/66, d. h. gleichzeitig mit der er­
wähnten Kartierung der Moore, hatte Hogreve eine General­
karte des Kurfürstentums angefertigt: „Geographische Lage 
sämtlicher Teutschen Länder Sr. Kgl. Majestät von Großbrit-
tanien . . . aus vielen Carten, so zum Teil topographisch ver­
messen, zusammen getragen . . . im Jahre 1765 und 1766 von 
J, L. Hogreve, Ingenieur Lieutenant", Maßstab 1 : 255 000. Diese 
Karte wurde dem König nach London übersandt und liegt noch 
heute mit der „King's Collection", der Kartensammlung 
Georgs III., im Britischen Museum (Signatur K. X CIX. 29.1) 
(vgl. Staatsarchiv Hannover, Findbuch FA 46. S. 2). Es dürfte 
sich hierbei um die der Gesamtplanung der Landesaufnahme zu­
grunde liegende Generalkarte handeln. Der Anteil Hogreves an 
der Planung und Durchführung der Landesaufnahme scheint 
also noch größer gewesen zu sein, als man bisher annahm. 

Nach Vorlage der auf Grund der Moorvermessung angefertig­
ten Karte (heute Brit. Mus. K X C IX. 53) befahl der König, die 
Kartierung des ganzen Landes in Angriff zu nehmen. Man be­
gann 1767 im Norden des Landes mit 4 Blättern entlang der 
Nordsee. Von nun an stand bei der Weiterarbeit am Karten­
werk die militärische Zielsetzung im Vordergrund, so daß die 
Karte strengster Geheimhaltung unterlag. 

Uber die Fortschritte in der Kartierung unterrichtet die nach­
stehende Übersichtsskizze. Aus dem Vergleich dieser Skizze mit 
der anliegenden Übersichtskarte der Landesaufnahme lassen 
sich die Aufnahmejahre der einzelnen Kartenblätter leicht er­
mitteln. Sie sind außerdem am unteren Rande jedes einzelnen 
Blattes angegeben. 

In drei großen Abschnitten wurde das Vermessungswerk 
durchgeführt: 

1. 1764—1773: Nach der erwähnten Aufnahme der Moore 
z w i s c h e n B i e m e i i u n d S t a d e 1764/66 w u r d e n v o n N o i d o n n a c h 
Süden fortschreitend das Gebiet der späteren Landdrostei Stade 
mit den Herzogtümern Bremen und Verden sowie der Nordteil 
der Landdrostei Hannover mit den Grafschaften Hoya und Diep­
holz und dem nördlichsten Teil des Fürstentums Calenberg 
kartiert. 
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2. 1774—1781: Der zweite Abschnitt brachte die Aufnahme 
der Landdrostei (des Fürstentums) Lüneburg, einschließlich des 
damals zu Hannover gehörenden Herzogtums Lauenburg in 
Holstein. Mit 2 Blättern griff man schließlich auf das Fürsten­
tum Calenberg über. 

3. 1782—1786: Im dritten Abschnitt wurden der gesamte Süden 
des Kurfürstentums, das Mittelgebirgsland von Hannover bis 
Göttingen, sowie der Harz und schließlich die Grafschaft Hohn­
stein kartiert. 

Die nachstehende Liste gibt eine Übersicht über den jähr­
lichen Fortgang der Kartierungsarbeiten: 

I (1764--1773) II (1774— •1781) III ( 1782—1786) 
1764/66 8 BL 1774 1 BL 1782 7 Bl. 
1767 5 Bl. 1775 6 BL 1783 8 BL 
1768 9 Bl. 1776 17 BL 1784 12 BL 
1769 8 Bl. 1777 15 Bl. 1785 10 BL 
1770 7 Bl. 1778 3 BL 1786 4 BL 
1771 14 Bl. 1779 9 BL 
1772 1 Bl. 1780 4 BL 
1773 11 BL 1781 12 Bl. 

in 10 Jahren 63 Bl. in 8 Jahren 67 BL in 5 Jahren 41 BL 

In der Literatur wird stets angegeben, daß das Kartenwerk 
165 Blättern enthält. Dem entspricht in der Tat die Numerie­
rung de r Blätter. Offenbar hatte jedoch der ursprünglichen Pla­
nung nur eine ungenaue Übersichtskarte zugrunde gelegen, 
so daß sich die Notwendigkeit ergab, zur vollständigen Erfas­
sung des Staatsgebietes sechs Karten durch eine Unterteilung 
in a- und b-Nummern zu verdoppeln (Nr. 39, 40, 47, 50, 140, 
144). Außerdem ist das Gelände der Karte 54 auf 2 verschiede­
nen Blättern dargestellt. Insgesamt umfaßt das Werk in der für 
d e n K ö n i g b e s t i m m t e n , j e t z t in d e i W e s t d e u t s c h e n Bibliothek 
in Marburg befindlichen Ausführung 172 einzelne Blätter. 

Die Dauer der Landesaufnahme betrug 23 Jahre, so daß durch­
schnittlich jährlich 7—8 Blätter fertiggestellt wurden. Da etwa 
3—4 Offiziere tätig waren, entfallen auf jeden Offizier etwa 
2 Blatt pro Jahr. Die tatsächlich vermessene Fläche war aller-
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dings wegen der zahlreichen, nur halb gefüllten Randblätter um 
etwa V3 geringer, so daß mit einer jährlichen Vermessungs­
leistung von 1 — I V 2 Blatt ( = 230—340 qkm) pro Person gerech­
net werden kann. Die Vermessung erfolgte in den Sommer­
monaten, während im Winter die Reinzeichnungen hergestellt 
wurden. 

Die Geräte der Landmesser werden von Hogreve in seinem 
erwähnten Buch in einzelnen Beispielen abgebildet. Zum Ver­
messen im Felde diente ein Diopterlineal aus Messing mit 2 
Klappen zum Anvisieren und darauf angebrachtem Kompaß 
(Bussole), ferner eine Meßkette von 5 Ruthen ( = 23,32 m) und 
zwei Meßstangen von 5 Fuß ( = 1,45 m). Das Zeichnen erfolgte 
auf einem Meßtisch von 18 Zoll Breite und Länge ( = 41,9 cm), 
der auf einem dreibeinigen Stativ befestigt war. Erforderlich 
waren ferner ein verjüngter Maßstab aus Holz, ein Handzirkel 
sowie Nadeln und Bleifedern. 

Die Vermessung begann mit der Festlegung einer „Standlinie", 
von der eine gute Übersicht über das aufzunehmende Gebiet 
gewährleistet war. Zunächst wurde der nach Norden ausgerich­
tete Meßtisch über dem Anfangspunkt dieser Standlinie aufge­
stellt und auf ihm die mit dem Diopter angepeilten Richtungen 
nach weithin sichtbaren Hauptpunkten (Kirchtürme, Mühlen, 
Bäume usw.) eingetragen. Dann wurde die Entfernung zu einem 
zweiten Standpunkt auf der Standlinie mit der Kette gemessen, 
in verjüngtem Maßstab gezeichnet und von diesem zweiten 
Punkt aus ebenfalls eine Peilung der wichtigen Geländepunkte 
vorgenommen. So wurde fortschreitend aus einzelnen Messun­
gen und zahlreichen Peilungen das „Gerippe" der Karte kon­
struiert. Trigonometrische Winkelberechnungen waren nicht 
vorgesehen. Durch weitere Peilungen und Abschreiten der Ent­
fernungen, vielfach auch durch bloße Schätzungen wurde das 
Bild der Karte in seinen Einzelheiten vervollständigt. 

D i e e i n z e l n e n M e ß t i s c h b l a t t e r w u r d e n m i t Hilfe* ü b e r g r e i f e n d 
fortgeführter Stand- und Peillinien zu Platten oder Planchen 
(Blättern) von 2 X 3 Fuß Größe zusammengefügt (58,4X87,6 cm). 
Fortschreitend von Meßtisch zu Meßtisch und von Platte zu 
Platte formte sich in dieser Weise aus Einzelvermessungen das 
Bild des gesamten Landes. Es war oben bereits erwähnt, daß 
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eine trigonometrische Hauptvermessung des gesamten Landes 
nicht vorgenommen wurde. 

Durch Generalisieren wurde aus der Topographischen Karte 
1 : 21 333Vs die sog. Militärkarte im Maßstab 1 : 64 000 sowie 
die Generalkarte 1 : 192 000 gewonnen. Da es sich hierbei um 
abgeleitete Karten handelt, haben sie zwar historisches Inter­
esse, erreichen aber in keiner Weise die Bedeutung und den 
Quellenwert der topographischen Karten. 

Der Originalmaßstab des Kartenwerkes 1 : 21 333Vs erscheint 
uns heute, die wir gewohnt sind, in Dezimalen zu denken, sehr 
ungewöhnlich. Aus der Praxis der alten Landmesser ist er 
jedoch ganz einfach zu verstehen: 1 Landmeile der Natur wurde 
auf IV2 Fuß in der Karte verkleinert. Diese Beziehung ist klar 
verständlich, sie wird erst schwierig, wenn sie in Verhältnis­
zahlen ausgedrückt wird, wie es seit der zweiten Hälfte des 
19. Jh. üblich wurde. 

Da der hannoversche Fuß 12 Zoll und andererseits die Größe 
des verwendeten Meßtisches 18 Zoll und die Reinkarte 2 X 3 F u ß 
betrug, war somit das auf dem Meßtisch gezeichnete Gelände 
gerade eine Meile lang und breit, während die Reinkarte eine 
Breite von 2 Meilen hatte. 

1 Meile wurde laut Vorschrift zu 2000 calenbergischen Ruthen 
und 12000 Schritten gerechnet ( = 9 323 m). 

Durch Verkleinerung des Maßstabes und Generalisierung des 
Karteninhaltes wurde auf Grund der Topographischen Landes­
aufnahme die sog. Militärkarte hergestellt. Bei ihr sollte V2 Fuß 
oder 6 Zoll = 1 Landmeile sein. Noch weiter verkleinert wurde 
die sog. Generalkarte, bei der 2 Zoll = 1 Landmeile sein sollten: 

1 calbg. Fuß = 29,135 cm 
1 Landmeile = 9 323 m 

Daraus ergeben sich folgende Verhältniszahlen: 
I. Generalkarte 1 : 192 000 

II. Militärkarte 1 : 64 000 
III. Landesaufnahme 1 : 21 333 1/* 

Die beiden ersteren Karten sollen hier nicht weiter erörtert 
werden, über ihre Entstehung und Schicksale hat S c h n a t h 
(a. a. O., Anm. 1) weitere Untersuchungen angestellt, auf die 
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verwiesen sei. Wohl aber bedarf es noch, einiger Worte 
über die verschiedenen Ausfertigungen der Landesaufnahme 
1 : 21 333V3. Von den Urzeichnungen auf den Meßtischblättern, 
den sog. Brouillons, scheint nichts erhalten geblieben zu 
sein. Auf Grund dieser Brouillons wurden laut Reglement 
durch die gleichen Offiziere, die die Vermessungen im Gelände 
vorgenommen hatten, Reinzeichnungen angefertigt. 

Es war seit langem bekannt, daß das Kartenwerk in mehr­
facher Ausfertigung hergestellt worden war, aber welches das 
eigentliche Original war und w i e v i e l e Exemplare es gab, 
blieb unklar. Schuld daran waren teils Versehen, teils aber 
auch wohl bewußte Irreführung, um den Verbleib des Werkes 
zu verschleiern. Nach Rücksprachen mit Prof. G. Schnath, der 
auf Grund seiner früheren Arbeiten und seiner Forschungen in 
den französischen Archiven vor und während des Krieges 
wesentlich neue Gesichtspunkte gewinnen konnte, stellt sich die 
Geschichte des Kartenwerkes folgendermaßen dar: 

Die im Gelände hergestellten Meßtischentwürfe behielt das 
Ministerium in Hannover. Vermutlich sind sie nach Anfertigung 
der Reinzeichnungen vernichtet worden. Jedenfalls hat sich von 
ihnen keine Spur mehr gefunden. 

Nach den Brouillons wurden gleichzeitige Reinzeichnungen in 
mehrfacher Ausfertigung hergestellt. In den Akten werden 
3 vollständige und 2 Teilexemplare des Kartenwerkes erwähnt, 
doch beziehen sich die Angaben möglicherweise z. T. auf die 
gleichen Exemplare. 

Tatsächlich nachweisbar sind jedenfalls nur zwei vollständige 
Ausfertigungen. Das eine Exemplar wurde dem König nach 
London übersandt, das andere behielt die Regierung in Han­
nover. Beide können als gleichzeitig entstandene, gleichwertige 
Reinzeichnungen gelten. 

Ein ursprünglich geplantes drittes Exemplar scheint nicht 
w e s e n t l i c h ü b e r d i e im o b e n e r w ä h n t o n e r s t e n Z e i t a b s c h n i t t 
(1764—1773) aufgenommenen Karten fortgeschritten zu sein 
(Bremen-Verden, Hoya-Diepholz und vielleicht Lüneburg 
[Stadt?]). 

Die Schicksale der beiden erwähnten Exemplare lassen sich 
genau verfolgen. Als die Franzosen im Sommer 1803 das Land 
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besetzten, erzwangen sie von der Regierung die Herausgabe 
des hannoverschen Exemplares und brachten es als Kriegsbeute 
nach Frankreich. Die Nachricht, daß die Russen 1813 eine Aus­
fertigung in Kassel erbeutet hätten, dürfte ebensowenig zutref­
fen, wie die von Berthaut 6 aufgestellte Behauptung, daß ein 
von Napoleon mit nach Rußland geführtes Exemplar beim Brand 
von Moskau zugrunde gegangen sei. Vielmehr fristete das 1803 
erbeutete Exemplar ein unbekanntes Dasein im Archiv des 
französischen Kriegsministeriums, bis es 1935 wiederentdeckt 
wurde. Man hatte die gesamten Blätter nach dem Alphabet 
ihrer Blattnamen unter andere Karten aufgeteilt, so daß ihre 
Zusammengehörigkeit nur noch dem Eingeweihten kenntlich 
wurde. 1941 wurde das Kartenwerk mit zahlreichen anderen 
Beutekarten Napoleons wieder nach Berlin zurückgeführt. Es ist 
eine besondere Tragik, daß es im Heeresarchiv in Potsdam am 
14./15. April 1945 das Ende fand, was ihm durch Berthaut bei 
dem Brand von Moskau angedichtet worden war. 

Auch das nach London an den König übersandte Exemplar 
wechselte mehrfach seinen Lagerungsort. 1826 war es aus Lon­
don nach Hannover zurückgegeben worden, mußte jedoch 1868 
nach der Besetzung Hannovers durch Preußen an den Preuß. 
Generalstab ausgeliefert werden und gelangte 1919 in die 
Preuß. Staatsbibliothek in Berlin. Während des Krieges war es 
ausgelagert und befindet sich heute wohlbehalten in der West­
deutschen Bibliothek in Marburg. Dieses Exemplar liegt der 
gegenwärtigen Neuherausgabe des Kartenwerkes zugrunde. 

Außer den beiden vollständigen Ausfertigungen der Landes­
aufnahme gibt es noch eine größere Anzahl von Einzelblättern, 
auf die hier noch kurz eingegangen werden soll: 

In der Westdeutschen Bibliothek sind die Grenzblätter zwi­
schen den Landdrosteien Stade und Lüneburg doppelt vorhan­
den, weil zunächst nur das Stader Gebiet kartiert und an den 
König geschickt worden war, während s p ä t e r nach der V o r ­
messung der Lüneburger Gebietsteile neue, nunmehr vollstän­
dige Blätter hergestellt und nach London gesandt wurden. 

Eine fast vollständige Blattreihe (36 Blatt) für das Gebiet der 

6 Les ingénieurs géographes militaires 1624—1831, 2 Bde, Paris 1902. 
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Landdrostei Stade befindet sich im Niedersächsischen Staats­
archiv Hannover. Offenbar handelt es sich hierbei um die 1787 
der Stader Regierung übergebene Drittausfertigung der Lan­
desaufnahme, die, wie bereits erwähnt, nur den Nordwesten 
des Kurfürstentums umfaßte. Wegen starker Benutzung sind 
die Blätter meist in recht schlechtem Zustand. 

Im Staatsarchiv Hannover befindet sich eine weitere Reihe 
von 26 Blättern, die den Süden des Kurfürstentums von Einbeck 
bis Kassel sowie den Harz enthält. Aus den am Rande angege­
benen Namen der Zeichner (teils Offiziere) geht hervor, daß es 
sich um Kopien von dem Londoner Exemplar aus den Jahren 
nach 1827, d.h. n a c h dessen Rückgabe an Hannover, handelt. 
Die Karten sind ausgezeichnet erhalten und entsprechen in In­
halt und Farbe genauestens den Originalen. 

Außer diesen Kartenreihen sind bisher nur Einzelblätter 
(Kopien) der Landesaufnahme bekannt geworden. Abgesehen 
wird dabei von einer größeren Reihe von Transparentpausen in 
recht mangelhafter Zeichnung für die Landdrostei Lüneburg so­
wie von mechanischen Kopien wie Photographien und Drucken. 

Zu erwähnen sind jedoch die sehr sorgfältig gezeichneten sog. 
Amtskopien oder Amtsextrakte im Staatsarchiv Hannover. Es 
sind Auszüge aus der Landesaufnahme, die das Gebiet einzelner 
Ämter enthalten. Im Blattschnitt und Blattformat weichen sie 
meist von den Originalen ab, entsprechen ihnen aber nach In­
halt und Farbe aufs beste. Es handelt sich dabei um zwei ver­
schiedene Gruppen: der eine Teil wurde im 18. Jh. von dem in 
Hannover verbliebenen Regierungsexemplar der Landesaufnah­
me kopiert, der andere nach 1826 von dem aus London zurück­
gelieferten königlichen Exemplar. Vermutlich handelt es sich im 
letzteren Fall um den Ersatz von Amtskopien, die infolge des 
Napoleonischen Raubes verlorengegangen waren. 

Abschließend sei noch kurz auf die oft erörterte Frage nach 
d e r G e n a u i g k e i t u n d Z u v e r l ä s s i g k e i t d e r Landesaufnahme ein­
gegangen. 

Es war oben bereits erwähnt worden, daß in der Gesamtpla­
nung dadurch eine Unregelmäßigkeit auftritt, daß der Ost­
abschnitt des Kartenwerkes, etwa zwischen Elbe und Braun­
schweig, von der beabsichtigten Nordsüdrichtung abweicht. Der 
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anliegende übersichtsplan des Kartenwerkes läßt diesen Fehler 
deutlich erkennen. Vielleicht ist er darauf zurückzuführen, daß 
Schwankungen in der Deklination der Kompaßnadel nicht ge­
nügend berücksichtigt wurden. Doch wird diese Frage, ebenso 
wie die Abweichungen in der Größe verschiedener Blätter, nur 
schwer zu entscheiden sein. 

Die Frage nach der Genauigkeit der Vermessungen im Ge­
lände hat schon Fritz Mager 1919 untersucht. Er hatte die Ent­
fernung von 30 markanten Punkten des Lichtdruckes des Blattes 
Göttingen mit entsprechenden auf den modernen Meßtischblät­
tern verglichen und dabei einen mittleren Fehlerwert von nur 
0,69 °/o errechnet, wobei nur 2 Messungen Abweichungen von 
ü b e r 2 % aufwiesen. Wenn man berücksichtigt, daß Abweichun­
gen von 1 °/o bei den Meßtischblättern schon durch das Druck­
verfahren bedingt sein können, so ist das Ergebnis der Mager-
schen Prüfung erstaunlich. 

Durch die bei der jetzigen Ausgabe vorgenommene photo­
mechanische Umkopierung der Originalblätter auf den Maßstab 
1 : 25 000 hat sich die Möglichkeit ergeben, die Blätter der Lan­
desaufnahme als transparente Filme in ganzer Fläche mit den 
Meßtischblättern zur Deckung zu bringen und dadurch die Ge­
nauigkeit in ihrer Gesamtheit zu überprüfen. 

Das Ergebnis war unterschiedlich. Zunächst ist zu bemerken, 
daß sich die Magerschen Nachmessungen meist auf die Kirch­
türme beziehen, d. h. diejenigen markanten Punkte, die auch 
den Landmessern bereits als Vermessungs- und Peilpunkte ge­
dient hatten und deshalb die relativ größte Genauigkeit auf­
weisen mußten. Zahlreiche fast genau zutreffende Werte be­
weisen, daß die technischen Voraussetzungen einer zuverläs­
sigen Kartierung durchaus vorhanden waren. Im allgemeinen 
dürfte das Ergebnis Magers allzu optimistisch sein. Lageabwei­
chungen von 1h cm auf 50 cm, d. h. von 1 °/o sind keineswegs 
selten. 

Wenn sie in verschiedene Richtungen zielen, können sie nicht 
auf ungleichmäßige Dehnungen des Filmes oder Papieres zu­
rückgeführt werden. Zwischen Flachland und Gebirge scheint 
kein grundsätzlicher Unterschied in der Meßgenauigkeit zu 
bestehen. Es hat den Anschein, als ob die Abweichungen, die 
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teilweise 2—3 cm auf 50 cm, d. h. 4—6 °/o betragen können, im 
allgemeinen zwei verschiedene Ursachen haben: Entweder sind 
alle Fehler eines Blattes durch ein zentrales Versehen, wahr­
scheinlich in der Messung der Standlinie, bedingt oder das 
ganze Blatt ist nachlässig und flüchtig aufgenommen; sei es, 
daß der betreffende Offizier zu wenig geübt oder zu wenig 
sorgfältig war. 

In den letzteren Fällen ist außer der Aufnahme der erörterten 
markanten Punkte auch die Geländedarstellung oft recht 
flüchtig durchgeführt, und man hat den Eindruck, daß manche 
Feldumrisse, Wegeführungen, Bachläufe usw., die eigentlich 
hätten vermessen werden müssen, nur nach dem Augenschein 
eingetragen sind. 

Bei der Frage nach der Genauigkeit der verschiedenen For­
men und Einzelheiten der Geländedarstellung wird man sich 
vor Augen halten müssen, daß bei unzulänglichen oder unüber­
sichtlichen Objekten grundsätzlich zunächst die Umrisse ver­
messen werden sollten, so daß die Fehlermöglichkeiten dann nur 
innerhalb dieser Grenze lagen. Das bezieht sich nicht nur auf 
die Moore und Bachniederungen des Flachlandes, in denen die 
Bachläufe selbst oft recht willkürlich eingezeichnet wurden, 
sondern auch auf die Gebirgszüge, die ja einer bloßen Horizon­
talvermessung große Schwierigkeiten machen mußten. Auch die 
oft unübersichtlichen Dörfer sollten zunächst „außen herum" 
vermessen werden, wobei dann die Gehöfte (in der Karte dar­
gestellt durch die Zeichnung des Wohnhauses) nach weiterer 
Einzelvermessung oder nach Augenschein eingetragen wurden. 

Oft wird die Frage nach der Zuverlässigkeit der Darstellung 
des Ackerlandes gestellt. Wenn seinerzeit in der Zeichenerklä­
rung zu der Lichtdruckausgabe angegeben war, daß „die Rich­
tung der Ackerbreiten durch parallele Linien angedeutet" sei, 
so trifft das nur bedingt zu. Wie zahlreiche Vergleiche mit groß­
maßstäblichen Flurkarten erwiesen haben, entspricht die Karten­
darstellung zwar im allgemeinen der Richtung der Beackerung, 
doch wurden bei kleinen, vereinzelt auch bei größeren Feldern 
Abweichungen nachgewiesen, so daß die Richtung der Acker-
streifung nicht mit Sicherheit als zuverlässig gelten kann. Daß 
Anzahl und Breite der Streifen nur als Signatur zu werten sind 
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und kein Abbild der Wirklichkeit sein sollen, versteht sich von 
•selbst. Die Umrisse der Ackerfelder dürften jedoch ganz all­
gemein als zuverlässig anzusehen sein. 

Es wäre verfehlt, durch die vorstehenden Erörterungen den 
Eindruck einer nur bedingt richtigen, mit Vorsicht zu wertenden 
Kartendarstellung entstehen zu lassen. Ganz im Gegenteil hat 
gerade die kritische Untersuchung der Genauigkeit von Ver­
messung und Darstellung immer wieder erkennen lassen, mit 
welch erstaunlicher Meisterschaft die Landesaufnahme ihr 
eigentliches Ziel, die topographische Darstellung des Geländes 
und seiner Nutzung, erreicht hat. 

Sicherlich entspricht sie nicht den aufs höchste gesteigerten 
Anforderungen der modernen Kartographie, aber niemand wird 
heute den Versuch machen, Winkel- und Streckenberechnungen 
auf Grund der Landesaufnahme des 18. Jh. durchzuführen7. 
Ihrer historischen Aufgabe, das Landschaftsbild des 18. Jh. dar­
zustellen, kann sie in der vorliegenden Neuausgabe um so 
besser gerecht werden, als durch die Anpassung des Maßstabes 
1 : 25 000 eine direkte Vergleichung der Gesamtsituation, unab­
hängig von einzelnen Meßfehlern, mit den heutigen Meßtisch­
blättern ermöglicht ist. 

7 Vgl. jedoch die von H a g e m a n n 1786 durchgeführte Flächen­
berechnung des gesamten Kurfürstentums (Nds, Jahrb . f. Landesgesch. 
1 (1924) S. 198—219). 

2* 19 



Die Ursprungssage der Sachsen 

Von 

J a n d e V r i e s 

Wer es unternimmt, die sächsische Ursprungssage als eine 
ernst zu nehmende Volksüberlieferung zu behandeln, muß 
darauf gefaßt sein, daß die Historiker ihn als einen naiven 
Romantiker, der noch von der Glaubwürdigkeit solcher Fik­
tionen überzeugt ist, betrachten werden. Gerade in den letzten 
Jahren sind einige Untersuchungen erschienen, die diese Sage 
als ein reines Hirngespinst „entlarvt" haben. In einem kurzen 
Referat eines früher gehaltenen Vortrages behandelte 1954 
R. D r ö g e r e i t die sächsische Stammessage; die beiden Haupt­
zeugen Rudolf von Fulda und Widukind sollen diese Geschichte 
teilweise aus mehr oder weniger entstellten Bemerkungen in 
älteren Geschichtswerken, teilweise aus ihrer eigenen üppigen 
Phantasie erfunden haben. Er gelangt zum Ergebnis: die soge­
nannte sächsische Stammessage ist ein Gebilde aus Vorstellun­
gen und Gedankengängen, die sowohl in Rudolfs wie Widu-
kinds Zeit möglich waren. „Rudolf zeugte die Fabel, Widukind 
zog sie mit Liebe groß" *. 

Noch schlimmer fast lautet das Urteil von H. S t ö b e , der sich 
zur Aufgabe gestellt hat, die These, daß die Sachsen im 5. und 
i m A n f a n g d e s G. J a h r h u n d e r t s N o r d d e u t s c h l a n d e r o b e r t u n d 
531 durch die Teilnahme am fränkischen Kriege mit den Thü­
ringern den nördlichen Teil des thüringischen Reiches zur unte­
ren Unstrut erhalten hätten, zu widerlegen und als eine tenden­
ziöse Fälschung in einem Streit um die Hersfelder Zehnten im 

1 Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 26 (1954) S. 197. 
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Unstrutgebiet darzustellen 2. Auf diese Frage, die der Verfasser 
mit großer Sachkenntnis und eingehender Kritik behandelt hat, 
gehe ich nicht ein, denn mich interessiert nur, was er über die 
Stammessage zu bemerken hat. Er spricht von der „von den 
Romantikern sogenannten sächsischen Wanderungssage", die 
nichts anderes als ein literarischer Aufbau auf eine damals 
offenbar schon vorhandene Sage von der Herkunft der Angel­
sachsen ist 3 . Im Grunde würde das also bedeuten, daß für den 
Sagenforscher nur die angelsächsische Überlieferung bedeutsam 
ist, die sächsische aber von vornherein als eine Nachahmung 
ausgeschaltet werden muß. 

Der Sagenforscher aber, der die Motive dieser Geschichte auf 
ihren sagengeschichtlichen Wert prüft, wird wohl kaum mit 
einer solchen oberflächlichen Beurteilung der sächsischen Ur­
sprungssage sich zufrieden geben. Es fällt ihm natürlich nicht 
ein, diese Sage als pure Geschichte hinzunehmen; im Gegenteil, 
der Sagencharakter ist unverkennbar. Ob aber hinter einer sol­
chen Sage nicht doch eine wenn auch blasse und entstellte Er­
innerung an historische Ereignisse vorhanden sein könnte, das 
ist eine andere Frage, und wir werden noch die Gelegenheit 
haben, auf sie einzugehen. Auch die angelsächsische Land­
nahmesage von Hengist und Horsa ist eigentlich nur ein Ro­
man, deshalb soll man sie nicht als eine Phantasie verwerfen. 
M. W. haben bedächtige Historiker immer versucht, den histo­
rischen Kern aus dieser Sage herauszuschälen. Weshalb sollte 
das nicht bei der sächsischen Sage gestattet und möglich sein? 

Die sächsische Wanderungssage finden wir zum ersten Male 
in der „Translatio S. Alexandri", also in einem Werkchen, das 
Rudolf von Fulda um 863 geschrieben hat 4 . Sein Bericht ist 
kurz und enthält mehrere offenbar unrichtige Kombinationen. 
Die Sachsen sollen aus Britannien gekommen und in Haduloha 
gelandet sein, und zwar gerade zu jener Zeit, als der fränkische 
König Theotricus mit den Thüringern kämpfte und deshalb die 

2 Die Unterwerfung Norddeutschlands durch die Merowinger und die 
Lehre von der sächsischen Eroberung, in: Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena Jg. 6 (1956/57) S. 153—190 und 
323—336. 

a Vgl . S. 328. 
* Monumenta Germ. Hist, SS II, S. 673—681. 
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Hilfe des sächsischen Führers Hadugoto anrufen mußte. Jetzt 
konnten die Thüringer erst vernichtend geschlagen werden, und 
die Sachsen bekamen zur Belohnung ein großes Gebiet des 
thüringischen Reiches. 

Ein Jahrhundert später überrascht uns Widukind mit einer 
ganz anderen und sehr ausführlichen Erzählung5. Ich unter­
scheide in seinem Bericht drei Etappen der sächsischen Erobe­
rung: 

A. Eine Schar Sachsen landet in Hadolaun oder Hathuloga, 
besiegt die Thüringer und bekommt die Zusage, in Hadeln 
Handel zu treiben. 

B. Der Goldstrom gerät ins Stocken. Es muß also Hilfe ge­
schafft werden. Die List mit der ausgestreuten Erde gibt den 
Sachsen so viel Boden, daß sie darauf eine Burg errichten 
können. 

C. Neuer Kampf mit den Thüringern, der mit einer Aussöhnung 
beendigt werden soll; bei dieser Gelegenheit findet der 
sächsische Verrat mit den unter den Mänteln versteckten 
Messern statt. 

Weil man auf die angelsächsische Ursprungssage als Vorbild 
für die sächsische hingewiesen hat, scheint es mir angebracht 
auch diese vorzuführen: sie läßt sich ebenfalls in drei Etappen 
gliedern: 

A. Hengest landet mit drei Schiffen in England, wird von dem 
britischen König Vortigern freundlich aufgenommen; die 
Insel Tanet wird ihm als Wohnort angewiesen. 

B. Hengest läßt aus seinem Geburtslande noch mehr Mann­
schaft kommen und verlangt deshalb auch einen größeren 
Landbesitz. Er erwirbt diesen mit der aus der Didosage be­
kannten List der zerschnittenen Ochsenhaut. 

C. Nach zahlreichen Zwischenfällen kommt es zu einem Ver­
gleich mit den Briten; bei d e r V e i s ö h n u n g s f e i e r e r m o r d e n 
die Sachsen die nichts vermutenden Briten mit den unter 
ihren Mänteln verborgenen Messern. 

s Rerum Gestarum Saxonicarum lib. I, c. 3—7. 
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Sowohl in der englischen wie in der sächsischen Uberlieferung 
ist die aus drei Etappen bestehende Erzählung augenscheinlich 
das Schlußglied einer längeren Entwicklung. Es wird angebracht 
sein, das allmähliche Heranwachsen der Sage in den Quellen 
schematisch darzustellen und diese in chronologischer Folge vor­
zuführen. 

England Sachsen 

± 500 Gildas (A) 
731 Beda (A) 
826 Nennius (AC) 

863 Rudolf von Fulda (A) 
968 Widukind (ABC) 

1025 Ann. Quedlinburg. (A) 
1136 Monmouth (ABC) 

13. Jh. Ann. Stadenses (ABC) 
Sächsische Weltchronik 
(ABC) 

Die vollausgebildete Sage findet sich also nur in zwei Quel­
len; bei dem Sachsen Widukind und bei dem Engländer Gal-
fridus von Monmouth; Widukind aber schreibt mehr als andert­
halb Jahrhunderte früher als Monmouth! Es müssen also wohl 
schwerwiegende Gründe vorliegen, wenn man die sächsische 
aus der angelsächsischen Sage entstehen lassen will. 

Fangen wir mit dem Motiv B an. In der englischen Sage finden 
wir die List der zu schmalen Riemen geschnittenen Ochsen­
haut; bei den Sachsen aber jene mit der dünnen ausgestreuten 
Erdschicht. Drögereit sagt: „Ebenso unbegründet erscheint auch 
die Annahme, in der Erzählung vom Landkauf eine echt säch­
sische Volkssage vor sich zu haben, zumal (der) Hinweis auf 
den Märchenerzähler Gottfried von Monmouth bereits klar auf 
das Vorbild deutet: Vergil." Ebenso behauptet Stöbe (S. 329): 
„Ferner die Geschichte von der Erdbestreuung bei der Landung 
der Sachsen in Deutschland, die nichts als eine Variante der 
Didogeschichte des Vergil ist und sich in England in getreuerer 
Nachbildung findet." Dabei wird ganz verschwiegen oder über­
sehen, daß Widukind die Sage der Erdbestreuung anderthalb 
Jahrhunderte früher als Monmouth das Didomotiv bringt; hat 
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also Widukind aus einer älteren und unbekannten, also hypo­
thetischen Quelle, oder vielleicht gar unmittelbar aus derAeneis 
geschöpft und dann doch ein ganz anderes Motiv an Stelle des 
anderen gesetzt? 

Die List mit der zerschnittenen Ochsenhaut bei Monmouth 
geht zweifellos auf die berühmte Gründungssage von Karthago 
zurück. Jakob Grimm bringt in seinen Rechtsaltertümern 6 noch 
andere Beispiele bei, und zwar eine skandinavische Sage, wie 
der Wikinger Ivarr von dem englischen König Ella durch die 
List mit der Ochsenhaut ein Gebiet erwirbt, das groß genug ist, 
um darauf Lundunaborg zu bauen. Grimm bemerkt dazu, daß es 
unkritisch wäre, diese Sage aus der römischen Didosage herzu­
leiten, denn „sie schmecke nach der älteren Zeit". Primitiv 
genug sieht diese Sage allerdings aus, aber ob sie deshalb un­
abhängig von der berühmten klassischen Sage ist, wage ich z u 
bezweifeln. Es ist schon bedeutsam, daß die beiden angeführten 
Fälle beide in England spielen; hier war ja vollauf die Gelegen­
heit, sich eine römische Sage zum Vorbild zu wählen. Wie 
lange hat die britische Bevölkerung Englands unter römischer 
Herrschaft gelebt und wie sehr wurde sie von der klassischen 
Kultur beeinflußt! Und wie sehr wurde auch nach der Bekehrung 
gerade auf den Britischen Inseln die klassische Gelehrsamkeit 
betrieben! 

Die List der zerschnittenen Ochsenhaut hat meines Wissens 
noch nicht eine gute Monographie bekommen; sie verdient es 
aber ganz besonders. Schon wegen der Ausstrahlungskraft des 
vergilianischen Epos auf das gesamte Europa wäre es inter­
essant, die Geschichte dieses Motivs genau zu verfolgen. In dem 
Melusinenroman von Jehan dArras (Ende des 14. Jahrhunderts) 
lesen wir von einer zerschnittenen Hirschhaut7. Moskau soll 
ebenfalls mit Hilfe dieser List gestiftet worden sein 8 . Wenn 
man dieselbe Geschichte bei den Tscheremissen findet9, so kann 
man es noch für möglich halten, daß auch sie auf die Aeneis-

« Deutsche Rechtsaltertümer I (1955) S. 125 ff. 
7 Vgl. R. R o s i è r e s , Revue des traditions populaires 6 (1891) 

S. 52—54. 
s Vgl. R. K o e h 1 e r , Orient und Occident 3, S. 187. 
9 Vgl. H o 1 m b e r g , Die Religion der Tscheremissen, Folklore Fel-

Jows Communications Nr. 61 (1926) S. 42. 
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sage zurückgeht. Etwas schwieriger wird das mit Hinsicht auf 
die Entstehungsgeschichte der ägyptischen Stadt Luksor, in der 
von einer Kamelshaut die Rede ist 1 0 . Noch auffallender ist es, 
wenn man sie auch in Indonesien findet, und zwar in dem Ro­
man von Baron Sakendher, hinter dem sich Alexander der 
Große verbirgt 1 1 . Bei De Gubernatis lese ich, daß in Indien das 
gocarman, die Kuhhaut, in Riemen geschnitten, die dann anein­
ander geknüpft wurden, dazu diente, den Umfang eines Grund­
stücks zu messen 1 2 . Der indische Brauch wird nun wohl nicht 
auf die Didosage zurückgeführt werden können. Es scheint also 
außerhalb der römisch-karthagischen Sage noch eine davon un­
abhängige Überlieferung angenommen werden zu müssen. Was 
einmal ein Brauch der Feldvermessung war, ist später zu einem 
Sagenmotiv geworden und wurde als List betrachtet. 

Es scheint mir aber jedenfalls eine ungeheuerliche und durch 
nichts gestützte Behauptung, die List mit der ausgestreuten 
Erde, die bei Widukind vorkommt, als eine entstellende Nach­
ahmung der Didosage zu betrachten, die, wie schon gesagt, erst 
anderthalb Jahrhunderte später zum ersten Male bei Galfridus 
von Monmouth auftritt. Natürlich, Galfridus hat sie nicht erson­
nen, sondern einer ihm bekannten, uns aber verlorengegange­
nen Tradition entlehnt, die m. E. als eine angelsächsische be­
trachtet werden muß, weil ja an mehreren Stellen bei ihm eine 
englische Vorlage deutlich durchblickt13. Das Ausstreuen der 
Erde kann überhaupt nicht eine Neugestaltung von der List 
der zerschnittenen Haut sein. Es scheint mir jedenfalls beachtens­
wert, daß die sächsische Sagenform nur bei den Sachsen und 
den Thüringern festgestellt worden ist. Das zweite Beispiel steht 
in der thüringischen Chronik und erzählt, wie Ludwig der 
Springer die Wartburg bekommen haben soll. Mit Recht be­
merkt Grimm schon 1 4 : die Sage von der gestreuten Erde scheint 
vorzüglich thüringisch und sächsisch; das dürfte wohl genügen, 
um ihre Bodenständigkeit zu beweisen. Auch darf man viel-

1 0 Vgl. L e g r a i n , Louqsor sous les Pharaons S. 64. 
11 Vgl. A . B . C o h e n S t u a r t in Indisch Archiei 11,4 S. 315. 

Vgl. Zoological Mythology I (1812) S. 46. 
1 3 Ich denke an die Wörter washeil, drincheil in der Rowena-Ge-

schichte und an den Satz nimet oure saxes in dem Motiv C. 
" A. a. O. S. 127, 
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leicht einen alten Brauch als Grund zur Bildung dieser Sage 
vermuten: eine Grasscholle oder ein wenig Erde repräsentierte 
als pars pro toto bei Landkauf das ganze Grundstück; die sym­
bolische Handlung wurde also auch in diesem Fall zu einem 
Sagenmotiv. 

Wenn man also die beiden Traditionen der Landgewinnung 
von einander herleiten will, so sollte man doch von der bei 
Widukind vorkommenden Form ausgehen: sie ist bodenständig 
und läßt sich aus einem alten Brauch verstehen, während die 
Geschichte, die Monmouth mitteilt, unmittelbar aus der klassi­
schen Uberlieferung übernommen wurde. Dann liegt es doch 
auf der Hand, daß die englische Tradition eher eine willkürliche 
Änderung einer alten Sage ist, als daß umgekehrt die sächsische 
aus der englischen entstellt wäre. 

Jetzt kommen wir zu dem Motiv C der sächsischen Stammes­
sage. Es betrifft die endgültige Sicherung der Landnahme. Auch 
diese geschieht durch eine List, wenn man nicht sagen möchte: 
durch einen Verrat. Bei einem Festmahle ziehen die Sachsen 
ihre verborgengehaltenen Messer und töten die nichtsahnenden 
Thüringer. Man nimmt im allgemeinen an, daß die an Hengest 
geknüpfte Überlieferung aus der Chronik des Widukind von 
Corvey oder einer anderen festländischen Quelle entlehnt 
worden s e i 1 5 ; wir werden noch darauf hinweisen, daß Widu­
kind keinesfalls die Vorlage gewesen sein kann. Nun ist es an 
sich wohl kaum denkbar, daß Galfridus von Monmouth eine 
festländische Quelle gekannt haben sollte; man muß also dann 
voraussetzen, daß er seinerseits aus einer älteren Schrift 
schöpfte, die diese Anleihe gemacht hätte. Man muß also schon 
wieder mit verlorengegangenen Schriften rechnen. 

Es ist weiter zu bemerken, daß dieses Motiv schon bei Nen-
nius auftritt, und zwar mit dem sächsischen Wortlaut nemmath 
tha saxas oder nimeÖ eure saxes; das deutet unbedingt auf 
eine angelsächsische Überlieferung, die bei Nennius, also schon 
im 9. Jahrhundert, zutage tritt. Nennius erwähnt die Namen 
der Führer Hors und Hengist, er kennt sogar ihre Abstam-

J 5 Vgl. K. S c h r e i n e r , Die Sage von Henges t und Horsa (Germa­
nische Studien 12) 1921 S. 20—21. 
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raung aus einem gewissen Guictgils und führt die Genealogie 
bis auf den Gott Geta zurück. Man möchte glauben, daß er 
sich diese Kenntnisse aus Beda geholt hat, aber nun nennt Beda 
als göttlichen Vorfahr eben nicht Geta, sondern Voden. Wir 
müssen also wohl zu dem Schluß gelangen, daß es vor Beda 
und Nennius schon angelsächsische Überlieferungen, die sogar 
Varianten der Sage enthielten, gegeben hat, aus denen die 
beiden Verfasser geschöpft haben. Die List mit den unter den 
Mänteln versteckten Messern finden wir aber nicht bei Beda, 
der augenscheinlich alles Sagenhafte aus seinem Geschichts­
werk ausgemerzt hat. Dann beweist aber der altenglische Wort­
laut nimed eure saxes bei Nennius, daß er, auch wenn er Beda 
gekannt haben sollte, jedenfalls daneben eine zweite ausführ­
lichere Quelle hat benutzen können. 

Natürlich finden wir die Geschichte nun auch bei Galfridus 
von Monmouth, der auch die Wörter nimet eoure saxes anführt. 
Hat er sie aus Nennius? Es ist zu beachten, daß der Wortlaut 
der Erzählung des Monmouth gar nicht zu jenem des Nennius 
stimmt; wir werden deshalb zu dem Schlüsse gedrängt, daß es 
mehr Schriften gegeben hat, aus denen die mittelalterlichen 
Historiker haben schöpfen können, als uns erhalten sind. Der 
Geschichtsforscher ist dazu geneigt, nur mit den überlieferten 
Quellen zu operieren; der Sagenforscher geht davon aus, daß 
diese Quellen nur einem gewissen Zufall ihre Erhaltung ver­
danken, denn wieviel Bibliotheken sind nicht durch Krieg, 
Brand oder Plünderung zerstört worden! Er ist sich deshalb im­
mer dessen bewußt, daß es daneben eine viel reichere sowohl 
mündliche wie schriftliche Tradition gegeben haben muß. 

Das Motiv taucht auch i n der sächsischen Überlieferung schon 
bei Widukind auf, wenn er auch nicht die sächsischen Wörter 
mitteilt. Er kann also nicht die unmittelbare Quelle für die 
englische Tradition gewesen sein. Erst in den Annales Stadenses 
finden wir die Wörter nemeth iuwe saxes. Man kann deshalb 
a n n e h m e n , d a ß d e r V e r f a s s e r d i e s e r A n n a l c n d i e s e n Z u g a u s 
Galfridus von Monmouth übernommen haben sollte; dagegen 
ist aber zu bemerken, daß übrigens die lateinischen Sätze der 
Annalen nicht die leiseste Spur von einer Benutzung des eng­
lischen Werkes verraten. Sollten wir nicht, statt immer an Ent-
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lehnungen zu denken, eher eine den Sachsen und Angelsachsen 
gemeinsame Überlieferung voraussetzen? 

Man bekommt aus den Quellen den Eindruck, daß die Sage 
mit den drei Etappen sich erst allmählich gebildet habe. Das ist 
möglich. Aber man muß dabei immer bedenken, daß die mittel­
alterlichen Chronisten manchmal nicht alles aufnehmen, was 
ihnen die Tradition bietet. Wir sahen es schon bei Beda. Wenn 
Nennius schon die List mit den versteckten Messern kennt, so 
scheint es mir durchaus unwahrscheinlich, daß der Angelsachse 
davon nichts gewußt hätte; er wird sie also fortgelassen haben, 
entweder weil sie ihm unglaubwürdig dünkte, oder auch weil 
er sie für sein Volk als schimpflich betrachtete. 

Ich möchte hier eine Bemerkung über die Frage anschließen, 
welcher Art die Quellen des Widukind von Corvey gewesen 
sind. Die Historiker rechnen nur mit schriftlichen Geschichts­
werken, die er exzerpiert oder kompiliert haben soll. Nun ist 
es aber schon nachdrücklich von Plassmann hervorgehoben wor­
den, daß an mehreren Stellen eine poetische Quelle durchschim­
mert 1 6 . In seiner Ausgabe von Widukinds Büchlein bemerkt 
K. A. Kehr eben zu dem Abschnitt der Starnmessage, wo die 
Begegnung des sächsischen mit Gold behangenen Jünglings mit 
dem Thüringer erzählt wird: „Nota similes verborum exitus: 
aurum — collum, quaero — gero etc. Haec ex carmine Saxo-
nico sumpta esse verisimüe est" 1 7 . Natürlich war das nicht ein 
Gedicht in endreimenden Zeilen, sondern ein altes alliterieren­
des Lied. Man könnte hier eine Zeile wie die folgende wieder­
herstellen: 

that an thinem hungrigen halse hanget so filu goides. 

Widukind, der diese poetische Form als Vorlage hatte, hat den 
dichterischen Charakter durch Homoioteleuta wiederzugeben 
versucht. 

Wir dürfen schließen, daß neben den wenigen erhaltenen Klo­
sterzeugnissen eine reiche, auch mündliche Tradition herge­
gangen hat, von derem Alter und deren Beschaffenheit wir frei-

1 6 Widukinds Sachsengeschichte im Spiegel altsächsischer Sprache 
und Dichtung. In: Niedersächs. Jahrbuch für Landesgeschichte 24 (1952) 
S. 1—35. 

1 7 Ausgabe in usum scholarum 1904 S. 5 Fußnote. 
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lieh nichts aussagen können, aber mit der wir dennoch zu rech­
nen haben. Jedenfalls können wir in diesem Fall erwarten, daß 
die geschichtlichen Ereignisse sich auf irgendeine dichterische 
Weise gestaltet haben, und die Erfahrung lehrt uns, daß das 
immer unter Anlehnung an ein mythisches Schema stattfand. 

Stellen wir also zunächst folgendes fest: das biedere Sachsen­
volk hat sich sein neues Wohngebiet durch Verschlagenheit und 
List erobert. Man scheint sich darüber später nicht beunruhigt 
zu haben. Widukind schließt seinen Bericht mit der größten Ge­
wissensruhe: „Dadurch erlangten die Sachsen großen Ruf und 
die benachbarten Völker hüben sie zu fürchten an. Und ver­
schiedene leiten den Namen von der Tat ab, weil solche Messer 
noch später Sachse heißen." Inwieweit diese Etymologie richtig 
ist, wird später zur Sprache kommen. 

Eine Sage ist nicht dasselbe wie eine geschichtliche Überliefe­
rung. Wer also zu beweisen bestrebt ist, daß die sächsische Ur­
sprungssage den historischen Tatsachen nicht entspricht, dem 
stimme ich schon im voraus bei. Natürlich haben sich die dama­
ligen Ereignisse nicht in dieser Form zugetragen. Wenn man 
aber daraus schließt, daß eine Reihe von märchenhaften Ele­
menten zur Verschönerung einer äußerst dürftigen Überliefe­
rung hinzugedichtet worden sei, so möchte ich dem entgegen­
halten, daß man sich den Gang der Entwicklung zu einfach und, 
ich möchte hinzufügen, zu rationalistisch vorstellt. Wir wissen 
heute doch wohl, daß Sagen dieser Art nicht ein nichtssagender 
Schmuck sind, den man immer einer Uberlieferung gerne ange­
hängt hätte, sondern daß man aus diesen Sagen lebte, ja nach 
ihnen oft sein Leben gestaltete. Die Sagen, wie die der sächsi­
schen Landnahme, sind nicht einfach Hirngespinste, sondern sie 
haben einen tieferen Sinn. Es ist deshalb kaum zufällig, daß 
man sich die Geschichte sowohl in England wie in Sachsen um­
modelte, und zwar in d e r F o r m e i n e s m y t h i s c h e n S c h e m a s , u n d 
ich frage nur, hat man das erst nachträglich getan, oder hat man 
das Unternehmen absichtlich nach dem mythischen Plan ver­
laufen lassen? 

Ehe wir diese Frage weiter verfolgen, möchte ich bemerken, 
daß die Darstellung der Ursprungssage natürlich genug ist, um 
in den großen Linien den tatsächlichen Ereignissen entsprochen 
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zu haben. Eine Flotte landet in Hadem; die Besatzung muß mit 
den Eingeborenen kämpfen und das Ergebnis ist, daß sie einen 
Hafenplatz erwerben, von dem aus sie Handel treiben dürfen. 
Ähnlich geht es in England: Hengest und Horsa landen mit drei 
Schiffen, also mit einer Zahl, die deutlich auf einen mythischen 
Ursprung hinweist, und sie bekommen als Wohnort die Insel 
Tanet vor der Küste von Kent angewiesen. Diese Insel spielt in 
der frühesten Geschichte Englands eine eigentümliche Rolle. Sie 
ist der Ort, wo in späterer Zeit die Wikinger ihren Stützpunkt 
auswählen; die vor der Insel gelegene Insel sichert sie vor 
plötzlichen Überfällen vom Festlande her; ihre Lage am Ein­
gang des Ärmelkanals bietet den Vorteil, daß die Küsten Eng­
lands und Frankreichs schnell zu erreichen sind. Als echter Wi­
kinger hat Hengest die vorzügliche Lage dieser Insel also be­
merkt und sie auszunützen verstanden. 

Die beiden Führer der englischen Expedition heißen Hengest 
und Horsa. Das sind befremdende Namen, denn sie deuten beide 
auf Namen des Pferdes hin. Man hat zuweilen an totemistische 
Vorstellungen erinnert; in diesem Fall wäre das Pferd das To-
temtier der Sachsen gewesen. Spuren davon sieht man in den 
Giebelbildern der sächsischen Bauernhöfe. Im Dorfe Jevenstedt 
bei Rendsburg sollen noch im Jahre 1875 diese Pferdeköpfe 
Hengest und Horsa genannt gewesen sein. Einfluß gelehrter 
Lektüre des Pfarrers oder des Schulmeisters, wird der zünftige 
Historiker vielleicht sagen; ich möchte eine solche Mitteilung 
doch wichtiger nehmen. Es soll aber nicht verschwiegen werden, 
daß man von der Seite der Volkskunde diesen Giebelschmuck 
des sächsischen Bauernhauses als gar nicht so alt betrachtet und 
deshalb ihn als Zeugnis für einen germanischen Dioskuren-
glauben zu streichen hätte 1 8 . Immerhin scheint es mir doch 
erwägenswert, ob die Beliebtheit dieses Giebelschmuckes den­
n o c h d a r a u f h i n w e i s e n k ö n n t e , d a ß d a s M o t i v d i e E r i n n e r u n g 
an die pferdegestaltigen Dioskuren wieder hat aufleben lassen. 

Mir scheint das Motiv besonders wichtig, daß die Sachsen von 
einem Brüderpaar geführt werden. Das finden wir auch bei ande­
ren germanischen Gründungssagen. Ich erinnere an die beiden 

1 8 Vgl. G. S c h n a t h , Das Sachsenroß (Schriftenreihe der Landes­
zentrale für Heimatdiens t in Niedersachsen) 1958 S. 78. 
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Brüder Ibor und Agio, die als Führer der Winniler die Ahn­
herren des langobardischen Königsgeschlechtes wurden. Der 
alte Wohnsitz der Langobarden war an der Unterelbe, also in 
der Nähe der sächsischen Landnahme. Wichtiger ist die Ge­
schichte von dem Zusammenprall der Langobarden mit den 
Wandalen; hier heißen die Brüder Ambri und Assi; der mythi­
sche Charakter dieser Namen ist schon längst erkannt worden. 
Merkwürdig ist es aber, daß auch bei dieser Landnahme eine 
List entscheidend ist und daß hier auch die Götter eine Rolle 
spielen. Wir erinnern weiter an die griechischen Dioskuren, die 
auch oft bei der Neugründung einer Kolonie die Führung hat­
ten. Man kann also sagen, daß Hengest und Horsa im Grunde 
gar nicht die Namen der eigentlichen Heerführer waren, son­
dern daß sie so genannt wurden als die irdischen Repräsentan­
ten der Dioskuren. Also wieder ein Beispiel der Ungeschicht-
lichkeit der Überlieferung, wird man vielleicht sagen; ich möchte 
eher glauben, daß das mythische Schema für solche Unterneh­
mungen tatsächlich verpflichtend war und daß also die Flotte 
der Eroberer Englands unter der Führung eines Bruderpaares 
gestanden hat. 

Die Verehrung der göttlichen Zwillinge bei den Germanen ist 
uns schon von Tacitus überliefert worden: der ostgermanische 
Stamm der Naharnavalen verehrte die Alcis, womit wahr­
scheinlich „Elche" gemeint sind; das waren also Dioskuren in 
Elchgestalt. Die wandalischen Dioskuren hießen Raos und Rap-
tos, Namen, die etwa „Rohr" und „Balken" bedeuten; man hat 
dabei an einen Kult der Spartaner erinnert, in dem als Symbol 
heilige Balken vorkamen. Wir befinden uns also mit solchen 
Überlieferungen auf ehrwürdigem Boden, und wir sehen Ver­
bindungslinien zu anderen indogermanischen Völkern führen t 9 . 

Verfolgen wir diese Sagen weiter. In der griechischen Sage 
heißen die Brüder Kastor und Polydeukes; d e r e i n e ist u n s t e r b ­
lich, der andere aber muß den Tod erleiden. In diesem Brüder­
paar waltet also gewissermaßen ein Gegensatz vor. In Indien 
wurden die Asvins verehrt; der Name deutet auf eine Pferde-

1 9 Vgl. meine Altgermanische Religionsgeschichte, 2. Auflage 1957 
§§ 496—500 und H. N a u m a n n , Neue Beiträge zum al tgermanischen 
Dioskurenglauben, in: Bonner Jahrbücher 150 (1950) S.91—101. 
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gestalt. Damit ist schon eine feste Brücke zu der angelsächsi­
schen Sage von Hengest und Horsa geschlagen. Man hat bis 
jetzt geglaubt, daß in Indien das Brüderpaar, nicht wie in Grie­
chenland, untereinander einen Gegensatz aufwies; vor kurzem 
aber hat der schwedische Forscher Stig Wikander nachgewiesen, 
daß auch bei den Indern das Bruderpaar Unterschiede zeigt: 
während der eine als feurig und kämpferisch dargestellt wird, 
ist der andere besonnen und milde 2 0 . Was ist damit gemeint? 

Dazu muß ich etwas weiter ausholen. Die Hauptgötter der 
Germanen bilden ein festes System, in dem jeder seine beson­
dere Funktion hat. Das ist jetzt vollkommen deutlich gewor­
den 2 1 . An der Spitze steht ein Götterpaar, in dem die ganze 
Fülle der königlichen Autorität ausgedrückt ist: Tiwaz steht 
neben Wodan. In dem ersten zeigt sich ein Gott des Rechts, der 
priesterlichen Funktionen; er ist milde und gerecht. Der andere 
aber hat fast einen dämonischen Charakter,- er ist kampfwütig, 
zauberkundig, ein Gott des Verrates und der List, aber darüber 
hinaus besonders ein Gott mit schöpferischen Eigenschaften. Das 
unzertrennliche indische Götterpaar Mitra und Varuna zeigt 
diesen Gegensatz besonders deutlich, und nirgends sonst ist 
diese Götterzweiheit so klar erhalten geblieben als eben bei 
den Germanen. 

Es steckt ein tiefer Gedanke in dieser Verdoppelung der 
Spitze des Göttersystems. Der König hat eine doppelte Aufgabe. 
Er ist einerseits der Garant der gesellschaftlichen Ordnung, er 
ist Wahrer des Rechts, ja er hält die kosmische Ordnung auf­
recht, indem er dem Lande Gedeihen und Fruchtbarkeit ver­
schafft. Dieser Aspekt des Königtums ist konservativ-beharrlich: 
es soll ja alles in der althergebrachten Weise fortgeführt wer­
den. Wenn aber der König nur der Garant der Ordnung wäre, 
so müßte das schließlich auf allen Lebensgebieten zu einer Er­
s t a r r u n g f ü h r e n . D e n n j e d e s L e b e n b e d e u t e t Wachstum, Verände­
rung, Erneuerung. Und hier tritt der zweite Aspekt des König­
tums hervor. Dieser ist, möchte ich sagen, revolutionär und ent-

20 Vgl . Nakula et Sahadeva. In: Orientalia Suecana6 (1957) S. 66—96. 
2 1 S. da rüber m e i n e Altgermanische Religionsgeschichte 2. Auflage 

Bd. II (1938). 
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bindet schöpferische Kräfte. Um diese zu entfalten, muß das 
Alte und Überlebte zertrümmert und vernichtet werden. Des­
halb ist dieser Gott gewalttätig und zerreißt althergebrachte 
Bindungen. 

Man wird vielleicht denken, daß ich weit von meinem Thema 
abgeschweift bin. Aber ich glaube doch, daß ich auf diesem Um­
weg der Lösung nähergekommen bin. Die Geschichte lehrt uns, 
daß kriegerische Unternehmungen, wie die der Wikinger, unter 
der Führung göttlicher Mächte stattfanden; wir dürfen erwar­
ten, daß es in der so viel früheren Zeit der Völkerwanderung 
nicht anders gewesen sein wird. Die angelsächsischen Königs­
familien führen ihren Stammbaum auf den göttlichen Urahn 
Wodan zurück; ich möchte deshalb annehmen, daß dieser Gott 
auch ihrer Landnahme Segen verliehen haben wird. 

Betrachten wir die Beispiele der uns überlieferten Völker­
wanderungssagen, so bemerken wir, daß sie nach einem fest­
stehenden Schema aufgebaut sind. Sie sind von einem Mythos 
geprägt, aber ich füge gleich hinzu, daß in der alten Zeit der 
Mythos auch das Handeln der Menschen bestimmte. Wenn die 
Dioskuren die Führung einer Neugründung übernehmen, so 
müssen als ihre Stellvertreter auch zwei Brüder auftreten. Für 
die angelsächsische Landnahme ist das eine feste Überlieferung; 
leider sagt die sächsische Ursprungssage nur selten etwas über 
die Führer der Expedition und erwähnt auch nicht die Zahl der 
Schiffe. 

Wir bemerkten schon, daß die angelsächsische Landnahme mit 
drei Schiffen unternommen sein soll. Das erzählt schon Gildas, 
der hier offenbar auf einer germanischen Quelle fußt, denn er 
sagt: „tribus ut lingua eius exprimetur, cyulis, nostra Ion-
gis navibus." Hier verwendet er also das angelsächsische Wort 
c e o 1 für „Schiff". Nennius, Beda und Galfridus erwähnen eben­
falls die Dreizahl der Fahrzeuge. Dieses Motiv der drei Schiffe 
gehört zum Typus der germanischen A u s w a n d e r u n g s s a g e n . 
Jordanes erzählt uns ja dasselbe sowohl von den Goten wie 
von den Gepiden. Man möchte deshalb gerne annehmen, daß 
auch die Sachsen mit drei Schiffen in Haduloha gelandet sind. 
Weder Rudolf von Fulda noch Widukind sagen aber etwas über 
die Zahl der Schiffe; vielleicht waren sie zu rationalistisch, um 

3 Nieders . Jahrbudi 1959 33 



eine so kleine Zahl für die sächsische Landnahme wahrschein­
lich zu rinden. 

Die Annales Stadenses nennen zwar eine Zahl, aber diese ist 
vierundzwanzig und steht in einem Abschnitt, der deutlich der 
mittelalterlichen Fabulierlust zu verdanken ist. Die alten Sach­
sen sollen ein Teil des Heeres Alexanders des Großen gewesen 
sein; sie sind mit dreihundert Kielen von dannen geschifft; die 
verdarben aber alle bis auf vierundfünfzig, und von diesen 
kamen achtzehn gen Preußen und besetzten das Land, zwölf 
besetzten Rugien und vierundzwanzig kamen hierher zu Lande. 
Auf solchen Sagenklitterungen kann man natürlich nicht 
bauen 2 2 . 

Unsere älteste Quelle Rudolf von Fulda nennt als Führer der 
Sachsen: „quorum dux erat Hadugoto." Stöbe behauptet schon 
wieder, daß dieser Name des Hadugoto aus dem Ortsnamen 
Haduloha herausgesponnen ist; anachronistisch redet Rudolf 
von Fulda von einem Herzog,- Herzöge aber haben erst die 
Merowinger eingesetzt! Man kann sich nur über die Leichtig­
keit wundern, mit der solche Fragen der Tradition gelöst wer­
den. Alles, worauf der Sagenforscher Wert legt, wird als bare 
Fiktion beiseitegeschoben. Der Name Hadugoto aber scheint 
gar nicht schlecht gewählt worden zu sein; in Skandinavien 
würde das H a S g a u t r heißen, und dieser Name ist unmiß­
verständlich; damit kann nur Odin selber oder dessen Stellver­
treter gemeint sein. Ich betrachte also diesen Namen als einen 
Hinweis darauf, daß Wodan der Schirmherr des sächsischen 
Unternehmens war. 

Bedenken wir dabei noch, daß wir die sächsische Landnahme 
nicht als eine Art von Volkswanderung im klassischen Sinne 
betrachten sollen. In einem Aufsatz in den Westfälischen For-

2 2 S t ö b e a. a. O. S. 328 sagt davon, daß die Namen Prucia und 
Ruian auf eine „damals schon vo rhandene Herkunft der Angelsachsen" 
h i n w e i s e n . D e n n diese N a m e n s o l l e n nicht Prpufion und Rünpn an­
deuten, sondern Britannien und den kelt ischen Namen Rouihm für 
die Insel Tanet. Das ist sehr scharfsinnig, e r regt aber Bedenken. Von 
dieser angeblichen angelsächsischen Uberl ieferung gibt es überhaupt 
ke ine Spur. Und wie soll man es sich erk lären , daß in einer Tradition 
der Angelsachsen ausgerechnet der keltische N a m e der Insel genannt 
wurde , der zwar bei Nenn ius vorkommt, aber sonst nirgends erwähnt 
wird? 
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schlingen23 habe ich nachzuweisen versucht, daß der Anfang 
dieser Volksbewegung genau so zu beurteilen ist, wie jener der 
späteren Wikingerzüge. Diese führten zwar schließlich zu der 
Bildung verschiedener Staaten, aber sie begannen als kleine 
Unternehmen, die halb Handels- halb Raubfahrt waren. Dazu 
bildete sich ein verwegener Führer eine Gefolgschaft, die ihm 
mit Treue hingegeben war. Die skandinavische Tradition zeigt 
uns deren Charakter mit der größten Deutlichkeit. Man muß 
nicht an Zweckverbände denken, sondern an religiös bestimmte 
Genossenschaften, die sich in den Dienst eines Gottes stellten-, 
dieser Gott war in den meisten Fällen Odin, und das göttliche 
Abbild dieser ihm geweihten Kriegerbünde waren die Einherjar 
in Walhalla. Über diesen Komplex religiöser Vorstallungen hat 
Otto Höfler ausführlich gehandelt 2 4 ; ich brauche seine Beweis­
gründe hier nicht zu wiederholen. Wir dürfen annehmen, daß 
Unternehmungen dieser Art unter göttlichen Schutz gestellt wur­
den. Wir können das mit großer Deutlichkeit in Hinsicht auf 
die Franken feststellen, und ich wage die Vermutung, daß es 
bei den Sachsen nicht anders gewesen sein wird. 

Ich glaube, daß der Kreis meiner Beweisführung sich zu schlie­
ßen anfängt. D a s dürfte in der sächsischen Ursprungssage der 
Wirklichkeit jedenfalls entsprechen, daß die Einrichtung eines 
Handelsstützpunktes der wohlgeplante Anfang einer richtigen 
Landnahme gewesen ist. Diese Wikinger der ersten Jahrhun­
derte brauchten eben solche Stützpunkte; von hier aus konnten 
sie ausschwärmen, hierhin konnten sie auch beutebeladen zu­
rückkehren. Die sächsische Sage sagt es ja deutlich genug: die 
Sachsen bekommen in Hadeln die Gelegenheit, ihre Beutestücke 
zu verkaufen. 

Nun heißt es weiter: als aber den Sachsen Geld fehlte, dach­
ten sie, das Bündnis wäre unnütz. Weshalb sollte ihnen Geld 
gefehlt haben? Hatte das römische Imperium durch die Einrich­
t u n g des Vitus Saxoiücum iluen Raubzügen einen Riegel vor­
geschoben? Hatte man die Kraft gefunden, um sich diese Schma-

2 3 Einige Bemerkungen zum Sachsenproblem, Westfälische Forschun­
gen. Bd. 11 (1958) S. 5—10. 

2 4 Vgl. Kultische Gehe imbünde der Germanen , 1934. 
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rotzer vom Leibe zu halten? Unsere Quellen schweigen; wir 
wissen über diese Periode erbärmlich wenig. 

Jedenfalls soviel Gold hatten sie noch, daß der Jüngling, der 
die List der ausgestreuten Erde ersann, mit vielem Golde be­
hangen zu den Thüringern gehen konnte. Die Motivierung der 
Sage scheint ein wenig locker und befriedigt nicht ganz. Die 
Sachsen haben Hunger, und der Jüngling belädt sich mit Gold, 
doch wohl um damit etwas zu erwerben, womit der Hunger ge­
stillt werden kann. Als er aber dem Thüringer begegnet, über­
läßt er diesem, zu bestimmen, was er für das Gold eintauschen 
wolle. Mir liegt nichts daran, sagt er, du sollst mir geben, was 
du selber magst. Als dieser ihm nun anbietet, seinen Rock mit 
Erde zu füllen, ist er damit einverstanden. Die List der Bestreu-
ung mit Erde dient dann aber dazu, um castrorum loca zu ge­
winnen, also eine Burg zu errichten, wie die Wartburg, oder 
wie mit der Didolist Byrsa, London, Moskau oder Luksor. Von 
Hunger ist weiter nicht mehr die Rede. 

Der Aufbau der Geschichte läßt erwarten, daß die vicini 
agri, die der Sachse mit der Erde bestreute, dazu dienen sollten, 
Korn zu tragen und dadurch den Lebensunterhalt zu sichern. 
Entweder ist also das Motiv des Hungers lediglich eine 
Finte, oder aber die Gewinnung des Bodens, um darauf eine 
Zwingburg gegen die Thüringer zu bauen, ist später hinzuge­
fügt worden. Das zweite ist aber nicht wahrscheinlich, denn alle 
Parallelen führen zu dem Ergebnis, daß durch die List ein 
Grundstück für eine Stadt oder eine Burg erworben wird. 

Die sächsische Ursprungssage entspricht nicht der sächsischen 
Landnahme; sie ist eine Sage und beruht dennoch auf einer 
inneren Wirklichkeit. Haben die Sachsen wirklich durch List 
und Betrug ihre Landnahme bewerkstelligt? Das ist wenig wahr­
scheinlich, aber diese Vorstellung hat ihren symbolischen Wert. 
Der Gott des Truges ist ja Wodan, und ich sehe in dieser Sagen-
fu rm e i n e A n d e u t u n g da fü r , daß die Sachsen, die in Haduloha 
landeten, eine Kriegsgenossenschaft waren, die sich dem Gotte 
Wodan geweiht hatte. 

Tiwaz-Wodan ist das Götterpaar der königlichen Autorität. 
An ihre Stelle können auch die göttlichen Dioskuren treten. Das 
deutet wohl darauf hin, daß diese Sachsen von Königen geführt 
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wurden und nicht von Herzögen. In dem sächsischen Taufgelöb­
nis ist aber die Reihenfolge der Abgötter, die abgeschworen 
werden müssen, eine andere: Thunaer ende Uuodan ende Sax-
nöte. Das waren also die bedeutendsten Gottheiten, und wir 
stellen dabei fest, daß die Fruchtbarkeitsgötter, wie im Norden 
Njord und Freyr, ganz fehlen. Darf man daraus vielleicht schlie­
ßen, das die Sachsen eine aristokratische Oberschicht bildeten 
und daß es die alteingesessene Bauernbevölkerung war, welche 
die Mächte der Fruchtbarkeit besonders verehrte? 

Wer ist aber der Gott Sahsnöt, der am Ende der Liste auf­
tritt? Offenbar bedeutet der Name etwa der „Sachsengenosse", 
und das deutet auf ein besonderes Verhältnis zwischen Gott 
und Volk hin. Seine Stelle im Taufgelöbnis macht es klar, daß 
wir in ihm den alten Himmelsgott Tiwaz erblicken müssen. 
Jetzt kommt uns auch das Wort sahs für das sächsische Messer 
zu Hilfe, denn die gegensätzlichen und doch eng miteinander 
verbundenen Götter Tiwaz und Wodan unterscheiden sich 
auch durch die ihnen geweihten Waffen. Tiwaz ist der Gott 
des Nahkampfes und trägt also das Schwert; Wodan ist der 
Gott des Fernkampfes und ist also mit dem Speer bewaffnet. 
Ein Messervolk muß also besonders eng mit dem Schwertgott 
verbunden gewesen sein. Dürfen wir nicht schließen, daß die 
beiden Götter tatsächlich bei der Landnahme eine Rolle ge­
spielt haben? Der sahs weist auf Tiwaz hin, die List aber auf 
Wodan. 

Bei meinen Betrachtungen bin ich von der Überzeugung aus­
gegangen, daß Sagen dieser Art keine willkürlichen Hirn­
gespinste sind. Sie sagen etwas aus. Das Volk gibt darin das 
Bild, das es sich von sich gemacht hat. Sie haben eine innere 
Wahrheit. Ich behaupte weder, daß ein sächsischer Jüngling je 
mit Gold behangen einen Rockvoll Erde gekauft hat, noch daß 
der gemeine Verrat mit den verborgenen Messern je statt­
gefunden hat. A b e r ich g l a u b e a n n e h m e n zu d ü r f e n , daß d i e s e 
Sagenmotive gerade hier verwendet wurden, weil sie der ge­
schichtlichen Situation entsprachen. 
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Fragen der Sachsenforschung 
in historischer Sicht* 

Von 

R i c h a r d D r ö g e r e i t 

Vor Jahren regten H. Aubin, G. Bersu und F. Petri an, daß 
von Seiten der Geschichte, der vorgeschichtlichen Archäologie 
und der Ortsnamenforschung je ein Forschungsbericht für eine 
zukünftige größere Synthese über die frühe Sachsengeschichte 
verfaßt werden möchte *. Unabhängig davon und offenbar auch 
schon früher hatte sich eine Reihe von Forschern zusammen­
getan, um auf Tagungen — dem sog. Sachsensymposion — das 
Sachsenproblem — vornehmlich allerdings aus archäologischer 
Sicht — zu behandeln und erst einmal weiterzuführen. Da hätte 
natürlich nichts nähergelegen als eine gegenseitige Fühlung­
nahme. Sie war indes noch nicht vorhanden, als E. S c h w a r z 
bereits 1953 einen Überblick über die Ergebnisse der Ortsnamen­
forschung vorlegte. Wieviel sie jedoch bedeutet, wurde klar, 
als Fr. T i s c h l e r , der beiden Gruppen angehört, um einiges 

* Nur ungern lege ich hier — einem mehrfach an mich herangetra­
genen Wunsche folgend — den Vor t rag in e rwei te r te r Form vor, den 
ich am 4. Dezember 1958 anläßlich des 10, Sachsensymposions in 
Amersfoort hielt. Er sollte nämlich lediglich eine Diskussionsgrundlage 
bie ten und wurde zu diesem Zweck abgefaßt. Volls tändigkei t in der 
Erfassung der neueren, zur S d d i s e n f o r s d i u n g erschienenen Literatur 
wurde nicht angestrebt. So ist u. a. die maschinenschriftliche Disser­
tat ion von B. R i g g e r s : „Das Volk de r Angeln oder Sachsen. Ein 
Beitrag zur Lösung der Angelsachsenfrage" (Hamburg 1958) noch nicht 
herangezogen worden, da der geplan te Druck noch aussteht . 

1 Vergl. T i s c h l e r , F r . : Der Stand der Sachsenforschung, archäo­
logisch gesehen (35. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 
1954, S. 21—215). 

38 



spater seine Arbeit über den Stand der Archäologie veröffent­
lichte2. Leider wurde die letzte Forschungsbilanz, die L a m ­
m e r s hauptsächlich aus historischer Sicht gab, wiederum ohne 
eigentliche Kenntnis der Erörterungen auf den Sachsen-Sympo­
sien zusammengestellt3. 

Schwarz kommt in seiner knappen Auseinandersetzung mit 
den verschiedenen ortsnamenkundlichen Arbeiten — wie m. E. 
auch kaum anders zu erwarten — zu dem Ergebnis, daß das 
Ortsnamenmaterial zum Sachsenproblem derzeit kaum etwas 
Abschließendes beitragen kann, und die Ausbreitung der 
Sachsen — wohl auf dem Kontinent — sich kaum darin wider­
spiegle 4. Auch C o r d e s z. B. vermag nicht, vom Sprachlichen 
her diese Ausbreitung aufzuhellen. Doch glaubt er, auf Grund 
alter Namensformen wenigstens eine grobe Mundartenteilung 
des Altsächsischen aufzeigen zu können \ Wie das möglich sein 
soll, vermag ich nicht recht zu erkennen; und man darf hierzu 
auf die m. E. zu Recht bestehende Kritik von Boeles an solchen 
sprachlichen Versuchen verweisen, der hervorhob, daß die uns 
erhaltenen späten Quellen über sprachliche Dinge, die z. T. vor 
Hunderten von Jahren vor sich gingen, nichts aussagen kön­
nen 6 . Man muß dem noch hinzufügen, daß unsere Unterlagen 
z. T. nicht nur unsicherer Herkunft, sondern auch ein- oder 
mehrmals überarbeitet sind. Außerdem ist ja bekannt, daß bis 
in die Neuzeit derselbe Schreiber dasselbe Wort manchmal so, 
manchmal aber auch anders schrieb, wodurch die Grundlage 
noch unsicherer wird. 

Scheidet also das Sprachgeschichtliche, das wir in gewisser 

- Herr Prof. Dr. Tischler gehör t mit zu den Initiatoren des Sach­
sensymposions. 

; ) L a m m e r s , W.: Die Stammesbi ldung bei den Sachsen. Eine 
Forschungsbilanz. (Westfälische Forschungen Bd. 10, 1957, S. 25—57.) 

A S c h w a r z , E.: Ortsnamenforschung und Sachsenfrage (West­
fälische Forschungen Bd. 6 f 1953, S. 222—230). 

•r' Vergl. L a m m e r s : S t a m m p s b i l d u n g S. 54 f. 
e B o e l e s , P. C. J. A.: Friesland tot de elide eeuw, 2. Aufl. 1951, 

S. 208 f. Ihn in dem speziellen Fall der sog. sächsisch-friesischen Sprach­
gemeinschaft bes tä t igend: K u h n , H.: Friesisch und Nordseegerma­
nisch („Us Wurk" Jg . 4, Groningen 1955, S, 39). Auch J. H. B r o u -
w e r äußerte sich recht skeptisch über die Aussagemöglichkeiten der 
Sprachgeschichte über weit vor den überlieferten Quellen liegende 
Zeiten;* s. Jt Beaken" Jg . 4, Assen 1953, S. 190. 
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Weise hier, wo es um geschriebene Quellen geht, hätten ein­
beziehen können, für die Erforschung der Sachsenfrage — zu­
mindest vorläufig — aus, so spielt die Archäologie allerdings 
eine ganz andere, vielleicht einmal entscheidende Rolle, — Eine 
ihrer Bedeutung entsprechende, wirklich eingehende und zu­
nächst einmal grundlegende Zusammenfassung schenkte uns — 
wie erwähnt — Fr. Tischler, über die jedoch die letzten Grabun­
gen, z. B, von Alb. G e n r i c h , schon wieder — wie es wohl 
immer sein wird — hinausführten 7. Doch soll die Archäologie, 
die auf die Frage nach der sächsischen Stammesbildung heute 
ebenfalls noch keine befriedigende Antwort geben kann, hier 
ganz außer Betracht bleiben. 

Inzwischen wurde -— wie bereits angedeutet — von histori­
scher Seite eine Forschungsbilanz von Lammers vorgelegt, auf 
die wir allerdings erst später zurückkommen werden. Ich 
möchte jedoch hier schon betonen, daß ich mir selbst kein so 
großes Ziel gesteckt habe. Hier sollen nur Anregungen zu einer 
solchen Zusammenfassung gegeben werden. Die Zusammen­
fassung selbst müßte jemand erledigen, der die nötige Zeit hat, 
dabei aber auch in der Forschung steht. Mit einer Zusammen­
stellung ad hoc ist uns nicht sonderlich gedient! 

Zunächst wollen wir uns drei Arbeiten ansehen, die jüngst in 
Deutschland erschienen und von denen zwei Teilprobleme der 
sächsischen Stammesgeschichte erörtern, die dritte aber den 
Gesamtablauf der altsächsischen Geschichte behandelt. 

Die eine dieser Teilarbeiten gehört schon deswegen an den 
Anfang unserer Betrachtung, weil sie die Ursprünge der Sach­
sen, und zwar in der Zeit vor Ptolemaios aufhellen will. Diese 
Ausführungen S t i c h t e n o t h s 8 werden zwar allgemein ab­
gelehnt; Lammers tut sie mit einer ganz kurzen Anmerkung ab: 
„Neuerdings hat D. Stichtenoth den Spieglerbericht [also die 
Angaben des Sachsenspiegels aus dem 13. Jh.] mit den Nach-

7 Es handel t sich um die Grabungen in Dörverden und Liebenau, 
über die G e n T i c h a l lerdings bisher fast nur in Vorträgen be­
richtete, 

8 S t i c h t e n o t h , D.: Zwei Tei l lösungen der Sachsenfrage (Nds. 
Jb . f. Ldsgesch. 28, 1956, S. 215—231). 
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richten Rudolfs von Fulda [aus dem 9. Jh.] in einer kühner 

Theorie zusammengebracht. St. verlegt dabei das von RudoL 

so bezeichnete Britannien an die Ostsee und sieht in der such 

sischen Wanderung den Westflügel der ostgermanischen Ostsee-

überquerung. Von der pommerschen Ostseeküste seien die 

Sachsen dann nach Nordwestdeutschland gekommen" 9 . — Ge­

wiß, d i e eigentlichen Darlegungen Stichtenoths sind unannehm­
bar. Die Sachsen werden so weit im Osten als Westflügel der 
Ostgermanen angesetzt, weil ihre Stammessage der gotischen 
so sehr ähnle und die Angaben des Sachsenspiegels [nach 1200 
Jahren!] es nahelegten. Auch handle es sich bei dem von Rudolf 
v o n Fulda als Herkunftsland genannten Britannien 1 0 tatsächlich 
um d a s vorrömisch Albion genannte Gebiet. Dieses Albion aber 
sei nicht — wie es die bekannte römische Überlieferung ein­
deutig besagt — das spätere Britannien gewesen, sondern das 
v o m Verfasser stattdessen damit gleichgesetzte Elveonenland 
an der Oder. Doch, sehen wir v o n dieser akrobatischen These 
ab, dann hat die Arbeit auch ihren Nutzen gehabt. Nicht allein 
deswegen, weil sie endlich einmal die seit Jacob Grimm immer 
wieder beliebte Heranziehung der sog. „Stammessage" durch 
ihre Ausdeutungen ad absurdum geführt hat, sondern auch 
durch einige positive Mitteilungen. So ist es gerade im Zusam­
menhang mit der Stammessage interessant zu erfahren, daß 
schon Strabo im Anschluß an Poseidonios (f 51 v. Chr.) eine der 
sächsischen ähnliche Herkunftssage erzählt. Nach ihr landeten 
die Tyrier nach einer — oder nach der üblichen — Seefahrt zu­
nächst an einer Stelle bei den Säulen der Herakles, die jetzt 
„Sexi" heißt. Erst nach einer zweiten Landung — also wohl 
nach Kampf — können sie Gadeira (Cadiz) gründen. Lassen wir 
außer Betracht, daß Stichtenoth nun die Tyrier mit den Thürin­
gern, Sexi mit Sachsen verbindet, was an mittelalterliche ety­
mologische Spielereien erinnert, so findet sich doch bei ihm die 
d u r c h a u s r i c h t i g e B e m e r k u n g , d a ß m a n h i e r a u s schließen könne, 
daß d i e Sachsensage nur antike Tradition nach dem Norden 

9 Vergl . L a m m e r s : S tammesbi ldung S. 29 Anm. 30. 
1 0 S. K r u s c h , Br . : Die Über t ragung des H. Alexande r von Rom 

nach Wildeshausen durch den Enkel Widuk inds 851. Das ä l tes te nie­
dersächsische Geschichtsdenkmal (Nachrichten Göt t ingen 1933), S. 423. 
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übertrage n . Leider verfolgte Stichtenoth diesen Gedanken dann 
nicht weiter. 

Einen weiteren positiven Hinweis gab Stichtenoth, indem er 
die bekannte Stelle des Ptolemaios über die Sachsen noch ein­
mal in ihrem vollen Wortlaut mit einer von der gewöhnlichen 
etwas abweichenden Übersetzung bringt und dennoch die 
Sachsen nicht nördlich der Elbe 1 2 , sondern südlich der Ostsee 
wohnen läßt. — Seit Kaspar Zeuß hat man sich nämlich daran 
gewöhnt, zu erklären, die „Sachsen saßen auf dem Nacken 
des Kimbrischen Chersonnes"13. Tatsächlich heißt es jedoch 
bei Ptolemaios: „. . . itpe^g ds exi rov av/Jra (nicht: enl ra> av/Jvi) xijg 

Ktußotxfjg zeooovrjoov 2a$ove;.m Das würde man aber doch wohl 
eher so wiedergeben: „ . . . ; sodann bis hin zur Landenge 
der Kimbrischen Halbinsel die Sachsen." Und — folgerichtig, 
wird man wohl sagen — fährt Ptolemaios fort: avxyv 6e xip> 

„Aber die Halbinsel selbst 
über den Sachsen bewohnen" die und die Völker, Gewiß 
hat Stichtenoth „... am Nacken der cimbrischen Halbinsel", 
doch läßt er über den Sinn dieses „am" keinen Zweifel, 
weil er die Fortsetzung ebenfalls bringt und die Sachsen 
in etwa entsprechend ansetzt. Nun übersetzt auch Capelle 
„bis hin" 1 4 ; und die Karte im Putzgerschen Geschichtsatlas 
geht hiervon und von der Rekonstruktion der Ptolemaios-
Karte aus, indem sie die Landenge nicht etwa in Höhe der Eider 
sieht, sondern eher in einer Linie von der Elbmündung zur 
Lübecker Bucht 1 5. Damit fallen das nördliche Holstein, insbe-

1 1 Ein Vortrag, den H. B o 11 n o w vor J a h r e n in Hannover über 
diese Dinge hielt, scheint bis lang nicht gedruckt worden zu sein, 

1 2 So etwa R a p p a p o r t : Saxones ( P a u l y - W i s s o w a : Real-
Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft Reihe II, 2, 1921), 
Sp. 310,- ebenfalls L i n t z e l , M.: Zur Entstehungsgeschichte des säch­
sischen Stammes (Sachsen und Anhal t Bd. 3, 1927) S. 1—46, bes . S. 1 
und 32, der die Sachsen von Norden hereinbrechen läßt. 

Z e u ß , K.: D i e D e u t s c h e n und d i e N a c h b a r s t ä m m e , 1837, S 150: 
„ . . . auf dem Eingange der Halbinsel aufgestellt ." 

1 4 C a p e l l e , R, ; Das al te Germanien . Die Nachrichten der grie­
chischen und römischen Schriftsteller, 1929, S. 447: „ . . . dann bis zur 
Landenge der kimbrischen Halbinsel die Sachsen, Die Halbinsel 
s e l b s t aber oberhalb der Sachsen , . 

J s P u t z g e r , F. W.: Historischer Schulatlas, 66. Aufl. Tafel 42. Zur 
Rekonstrukt ion der Ptolemaios-Karte vergl . 50. Aufl. 1931 Taf. 44. 
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sondere aber Dithmarschen für das Sachsengebiet aus. Ähnlich 
lesen wir es auch bei Kahrstedt, der zwar auch die Sachsen 
„auf dem Nacken der kimbrischen Halbinsel" wohnen läßt, aber 
doch „eher in der Südhälite als der Nordhälfte Holsteins" 16. 

Auch nach ihm erstreckt sich dann das sächsische Siedlungs­
gebiet weiter nach Osten und erfaßte fast ganz Mecklenburg, 
wobei es für uns zunächst gleichgültig sein kann, womit man 
den Grenzfluß Chalousos gleichsetzt, ob mit der Trave, der 
Schwentine, der Warnow 1 7 oder gar dem Gellenstrom bei 
Rügen, wie Stichtenoth es will. Auf jeden Fall zwingt diese 
Ausdeutung von St. zum erneuten überprüfen der Angaben. 

Entschieden bedeutsamer, wenn auch in ihrem ersten Haupt­
anliegen gleichfalls verfehlt, ist die Untersuchung von H. S t ö b e : 
Die Unterwerfung Norddeutschlands durch die Merowinger und 
die Lehre von der sächsischen Eroberung lH, Leider lernte Lam­
mers, von dessen Aussage wir auch hier wieder ausgehen wol­
len, die Arbeit erst nachträglich kennen. Vielleicht konnte er 
sie darum nur flüchtig lesen; jedenfalls scheint m. E. sein Urteil 
dafür zu sprechen. — Er erklärt 1 9 : „Stöbe erhebt gegen Lintzels 

Auffassung den Einwand, daß die sagenhafte Wandertradition 

ohne geschichtlichen Aussagewert für die Stammesbildung sei. 

Dic^c Sachsengeschichte, ein ,Machwerk', wie sie uns zuerst 

bei Rudolf von Fulda begegnet, entstand nach ihm aus dem 

Heisicld-HalberStädter Zentstreit" (wohl Zehntstreit), „um die 

Rechtsauffassung der Halberstädter Seite geschichtlich zu be­

gründen und propagandistisch zu vertreten. Von Fulda aus habe 

sich diese ad hoc konstruierte Tendenzfabel dann weiter aus­

gebreitet. In Wirklichkeit sei das Gebiet der Sachsen bereits in 

l f i K a h r s t e d t , U.: Die politische Geschichte Niedersachsens in 
der Römerzeit (Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte Nr. 8 
Nds. Jahrb. f. Ldsgesch. Bd. 11, 1934), S. 18. 

1 7 Hierzu v r r g l . o l w u don u. <j. A U i k e l „Suxunes* v o n K a p p a -
p o r t , Sp. 310. 

l h Erschienen in der Wissenschaftlichen Zeitschrift der Universität 
Jena Jg. 6, 1956/57, S. 153/78 und 323/33. — Herrn Dr. S t o b e s 
eigentliche Dissertation behandel te nur das 2. Thema, nämlich die sog. 
Stammessage. Leider wurde sie für den Druck nur herangezogen, was 
sehr zu bedauern ist. 

3 9 L a m m e r s : Stammesbi ldung S. 55 Anm. 239. 
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den 30er Jahren des 6, Jhs. von den Merowingern bis zur Nord­

see erobert worden, — Diese Thesen dürften kaum ein stär­

keres Echo finden/4 

Gewiß, wie schon erwähnt, dürfte Lammers hinsichtlich der 
merowingischen Eroberung des Sachsengebiets zuzustimmen 
sein 1 9 a . Aber neben diesen tatsächlich unannehmbaren und 
leider übermäßig stark herausgearbeiteten Darlegungen ent­
hält StÖbes Aufsatz auch sehr zutreffende Feststellungen 2 0 , z. B. 
zur sog. Sächsischen Stammessage, die ich ähnlich, aber voll­
kommen unabhängig von Stöbe 1952 auf dem Sachsensymposion 
in Wilhelmshaven vorgetragen, dann — mit Rücksicht auf 
Stöbe — 1954 in überknapper Form in unserm Jahrbuch Bd. 26 
veröffentlicht habe. Stöbe aber weist darüber hinaus auf eine 
ganz eindeutige, höchst wichtige und — soweit ich sehe — 
bisher nicht beachtete Quellenstelle hin. Nach „Fredegar" zog 
König Sigebert 641 gegen den Thüringerherzog Radulf, der sich 
in eine Burg an der Unstrut, einen Fluß i n Thüringen (super 

Unestrude, fluvio in Toringia), warf und dort die Franken 
schlug. Seitdem betrachtete Radulf sich als König in Thüringen 
und pflegte mit den Wenden und umliegenden Völkern Freund­
schaft 2 1 . 

loa Zur Ausdehnung des Merowingerreiches nach Osten vergl. zu­
letzt: S p r a n d e l , R.: Der merowingische Adel und die Gebiete öst­
lich des Rheins (Forschungen z. oberrhein. Landesgesch. V), 1957. — 
Für den Hinweis auf diese Arbeit bin ich meinem Kollegen Dr. Dee-
ters zu Dank verpflichtet. 

so Ahnlich auch H. L ö w e in der HZ Bd. 185 S. 208. — Freilich 
kann ich L. nicht darin beistimmen, daß das Bild der Frühgeschichte 
der Sachsen zuletzt von Lintzel bestimmt sei. Auf unseren Sachsen­
symposien und auch in anderen Arbeiten war Lintzel längst nicht 
mehr maßgebend. 

2 1 S. Chronicarum quae dicuntur Fredegarii schoJastici Uber IV, 87, 
ed. Br . K r u s c h (MG. SS. Merow. II, 1888) S. 164: Radalfus 
dux Toringiae vehementer contra Sigybertum revellandum dispo-
suissit, ... Sigybertus deinde Buchoniam cum exercito transiens, To-
ringiam properans: Radul/us haec ccrncns, Castrum lignis monitum 
in quodam montem super Unestrude fluvio in Toringia construens, 
exercitum undique, quantum plus potuit, collegens, cum uxorem et 
Jiberis in hunc Castrum ad se definsandum stabilibit. Ibique Sigyber­
tus cum exercitum regni sui veniens, Castrum undique circumdat exer-
citus; Radulfus vero intrinsecus ad prilio forteter praeparatus sede-
bat. . . . Radulfus . . . de Castrum per porta prorumpens . . . patrata vic-
turia, in Castrum ingredetur. . . . Radulfus superbia aelatus admodumf 
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